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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 

Vor s i t z e n d e r : Präsident Dr. Hurdes. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö ff n e t. 
K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 

Lins und Dr. Rupert Roth. 
E n  t s c h  u l d i g t  haben sich die Abgeord

neten Bleyer, Cerny, Dr. Josef Fink, Doktor 
Hofeneder, Glaser, Haunschmidt, Dr. Kranzl
mayr, Tödling, Dr. Toneie, Jonas, MaiseI, 
Hillegeist, Preußler und Bundesminister Dipl.
Ing. Waldbrunner. 

Den eingelangten Antrag  73/A der Abge
ordneten Glaser, Marie Emhart und Ge
nossen, betreffend ein Bundesgesetz, womit 
eine Bestimmung des Behörden-Überleitungs
gesetzes, StGBI. Nr. 94/1945, ergänzt wird, 
we i s e  ich dem Verfassungsausschuß z u. 
Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. 

Die schriftliche B e an t w o r t u n g  der An
frage 263 der Abgeordneten Horn und Ge
nossen an die Bundesregierung, betreffend 
das unkorrekte Verhalten des Legations
sekretärs Dr. Wunderbaldinger, wurde den 
Anfragestellern ü ber m i  t t e l t. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge
ordneten Holoubek, um die Verlesung des 
E i n la u fes .  

Schriftführer Holoubek : Von der Bundes
regierung ist folgende Vor  l a g  e eingelangt : 

Bundesgesetz, betreffend Abänderung des 
Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1958, BGBL 
NI'. 1 (Nachtrag zum Bundesfinanzgesetz 
1958) (532 der Beilagen) . 

Die Vorlage wird dem Finanz- und Budget
ausschuß zugewiesen. 

Präsident: Es ist mir der Vorschlag zuge
kommen, die Debatte über die Punkte 2 
und 3 der heutigen Tagesordnung unter 
einem abzuführen. Es sind dies : 

Übereinkommen über das auf Unterhalts
verpflichtungen gegen:

über Kindern anzuwen
dende Recht und 

Bundesgesetz über die Anwendung des 
österreichischen Rechtes im Sinne des Art. 2 
des Übereinkommens vom 24. Oktober 1956 
über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegen
über Kindern anzuwendende Recht. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
wird zuerst die Frau Berichterstatterin ihre 
beiden Berichte geben, sodann wird die Debatte 
über diese zwei Punkte unter einem abge
führt. Die Abstimmung erfolgt selbstver
ständlich getrennt. Wird gegen diesen Vor
schlag ein Einwand erhoben? - Dies ist nicht 
der Fall. Der Vorschlag ist angenommen. 

1. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (513 der Beilagen): 
Bundesgesetz, betreffend die Auflösung des 
Fachgerichtes für die Maschinenstickereiindu-

strie in Vorarlberg (528 der Beilagen) 

,Präsident: Wir gehen nunmehr in die 
T a g e s o r d nu n g ein und kommen zuml. Punkt 
der Tagesordnung: Auflösung des Fachge
richtes für die Maschinenstickereiindustrie in 
Vorarlberg. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Appel. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Appel: Hohes Haus ! Der 
Justizausschuß behandelte in seiner Sitzung 
vom 23. Oktober die Regierungsvorlage 513 
der Beilagen, betreffend die Auflösung des 
Fachgerichtes für die Maschinenstickereiindu
strie in Vorarlberg. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ordnet 
an, daß das Bundesgesetz vom 18. Dezember 
1925, BGBL NI'. 456, über das Fachgericht für 
die Maschinenstickereiindustrie in Vorarlberg 
aufgehoben und dieses Gericht aufgelassen 
wird. 

Dieses Gericht kann deswegen aufgehoben � 

werden, weil das Fachgericht, das zur Schlich
tung und Entscheidung von Rechtsstreitig
keiten, welche die Erzeugung von Stickwaren 
betreffen, zuständig war, niemals eine prak
tische Bedeutung erlangt hat. Seit 1934 sind 
bei diesem Gericht insgesamt vier Fälle ver
handelt worden. Es ist absolut kein Zweifel, 
daß der Aufwand für die Erhaltung dieses 
Gerichtes in keinem Verhältnis zu der Zahl 
der angefallenen Rechtsfälle steht, sodaß man in 
dieser Maßnahme, die die Regierungsvorlage 
nun vorsieht, auch einen Schritt zur Verwal
tungsreform erblicken kann. 

In der Auflösung dieses Gerichtes kann kaum 
eine Benachteiligung der als Parteien beteilig
ten Personen erblickt werden, weil sich die 
Zuständigkeit der an die Stelle der Gewerbe
gerichte getretenen Arbeitsgerichte gemäß § 2 
des Bundesgesetzes vom 24. Juli 1946, BGBI. 
NI'. 170, über die Arbeitsgerichte (Arbeits
gerichtsgesetz) auch auf Streitigkeiten zwischen 
Auftraggebern und solchen Personen erstreckt, 
die, ohne in einem Arbeitsvertragsverhältnis zu 

stehen, im Auftrage und für Rechnung bestimm
ter anderer Personen Arbeit leisten und wegen 
wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeit
nehmerähnlich anzusehen sind. Es werden 
daher auch nach Auflassung des Fachgerichtes 
über Streitigkeiten aus den mit Stickern abge
schlossenen Werkverträgen arbeitsgerichtliche 
Senate entscheiden. 
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Im einzelnen sieht § I Abs. I der Regierungs
vorlage vor, daß das Bundesgesetz vom 18. De
zember 1925 aufgehoben und das Fachgericht 
aufgelassen wird. 

Im § 2 Ahs. I wird bestimmt, daß Ent
scheidungen des Fachgerichtes auch nach Auf
hebung des Gesetzes aus dem Jahre 1925 
Exekutionstitel im Sinne der Exekutions
ordnung bleiben. 

Namens des Justizausschusses stelle ich den 
A n t r a g, das Hohe Haus möge dem vorliegen'den Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

In formeller Hinsicht bitte ich, falls es not
wendig ist, General- und Spezialdebatte unter 
einem durchzuführen. . 

Präsident: Da niemand zum Wort gemeldet 
ist, gelangen wir zur Abstimmung. 

Bei der A b stimm u ng wird die Regierungs
vorlage in zweiter und' d ritte r Les ung ei n
stimm i g  zum B eschlu ß erhoben. 

2. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (514 der Beilagen): 
Obereinkommen über das auf Unterhaltsver
pfUchtungen gegenüber Kindern anzuwendende 

Recht (529 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (515 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die Anwendung des öster
reichisehen Rechtes im Sinne des Art. 2 
des Obereinkommens vom 24. Oktober 1956 
über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegen
über Kindern anzuwendende Recht (530 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir kommen nunmehr zu den 
Punkten 2 und 3 der heutigen Tagesordnung, 
über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. Es sind dies die beiden Berichte des 
Justizausschusses, die ich zu Beginn der 
Sitzung bekanntgegeben habe. 

Berichterstatterin zu beiden Punkten ist 
die Frau Abgeordnete Marianne Pollak. Ich 
ersuche sie um ihre Berichte. 

Berichterstatterin Marianne Pollak: Hohes 
Haus ! Wir haben es bei diesem Ü b e r e i n k o m 
m e n  mit dem auf Unterhaltsverpflichtungen 
gegenüber Kindern anzuwendenden Recht zu 
tun. Es wurde auf der ständigen Haager Privat
rechtskonferenz behandelt und dort am 24. Ok
tober 1956 in seiner endgültigen Fassung zur 
Unterzeichnung vorgelegt. Es ist ein durchaus 
erfreuliches Dokument, nicht nur weil es aus
schließlich dem Schutze des Kindes dient, 
sondern auch weil es eine Vereinheitlichung 
auf dem sehr komplizierten Gebiet des Unter
haltsrechtes anstrebt. Und es bietet endlich die 
Voraussetzung für den Abschluß weiterer 

Abkommen zwischen den Mitgliedsstaaten der 
Haager Privatrechtskonferenz über die gegen
seitige Anerkennung und Vollstreckung in 
Unterhaltsangelegenheiten. 

Im Artikel 1 wird ausgesprochen, daß für 
das Ausmaß der Unterhaltsleistungen der ge
wöhnliche Aufenthaltsort des Kindes ent
scheidend ist, bei einem Wechsel des Aufent
haltsortes der neue gewöhnliche Aufenthaltsort. 
Der dritte Absatz des Artikels 1 erklärt, 
welche Behörde sich mit der Einbringung einer 
Unterhaltsklage zu befassen hat und welche 
Fristen dafür gelten. Endlich erfahren wir, für 
wen dieses Abkommen gilt : für unverheiratete 
Personen unter 21 Jahren gegenüber ihren 
Eltern . 

Der Artikel 2 sagt aus, wann in Österreich 
österreichisches Recht anwendbar ist. Dazu be
darf es eines Ausführungsgesetzes. Dieses Aus
führungsgesetz ist die Regierungsvorlage 515 der 
Beilagen, über die ich gleich im Anschluß 
berichten werde. Der Gesetzentwurf baut 
die Auswirkung des internationalen überein
kommens in das österreichische Rechtsgebäude 
ein. 

Der Artikel 3 erbringt den Beweis - und das 
sollen wir hier festhalten -, daß es sich bei 
diesem übereinkommen tatsächlich und aus
schließlich um den Schutz des Kindes handelt; 
denn würde durch die Anwendung dieses 
Übereinkommens ein Kind um seinen Rechts
anspruch kommen, so wird dieses überein
kommen einfach nicht angewendet, als nicht 
existent betrachtet. 

Der Artikel 4 macht darauf aufmerksam, 
daß von der Anwendung des Übereinkommens 
nur dann abgesehen werden kann, wenn die 
Durchführung offensichtlich gegen die öffent
liche Ordnung des Landes verstoßen würde. 

Im Artikel 5 wird darauf hingewiesen, daß 
das Übereinkommen nur in vertikaler Linie, 
also nicht für Seitenverwandte, gilt und daß 
es sich bei diesem übereinkommen aus
schließlich um die sogenannte Zahlvaterschaft, 
aber nicht um einen Eingriff in die Familien
verhältnisse zwischen Vater und Kind handelt. 

Die übrigen Artikel bedürfen keiner Er
läuterung. Halten wir nur fest, daß im 
Artikel 11 über ausdrücklichen Wunsch des 
Mitgliedsstaates Spanien die Einschränkung 
aufgenommen worden ist, daß bei der Unter
zeichnung oder der Ratifikation oder beim 
Beitritt zu diesem Übereinkommen der Vorbe
halt gemacht werden kann, daß dieses auf 
Adoptivkinder nicht anzuwenden ist. 

Da das übereinkommen gesetzesändernden 
Charakter trägt, bedarf es zur Erlangung 
der Wirksamkeit in Österreich gemäß Ar
tikel 50 der Bundesverfassung der Genehmi
gung durch den Nationalrat. 
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Der Justizausschuß behandelte die Re
gierungsvorlage 514 in seiner Sitzung vom 
23. Oktober 1958. An der Debatte beteiligten 
sich außer der Berichterstatterin die Abge
ordneten Dr. Tonci6, Dr. Hetzenauer, Bundes
minister Dr. Tschadek und der Ausschuß
obmann Abgeordneter Dr. Hofeneder. 

Da bei internationalen Übereinkommen nur 
der Originaltext - in diesem Falle der fran
zösische - offiziell gilt, ist die genaueste 
Fassung der Übersetzung von wesentlicher 
Bedeutung. Von diesem Gesichtspunkt aus
gehend, aber auch um der deutschen Sprache 
voll gerecht zu werden, wurden nach einer 
fachlichen Aussprache einige kleine stilistische 
Verbesserungen in der deutschen Übersetzung 
vorgenommen, worauf der Ausschuß das Über
einkommen einstimmig beschloß. 

Vielleicht darf ich dem Hohen Haus nur 
noch mitteilen, welche Staaten bisher das 
Übereinkommen unterzeichnet haben. Es sind 
dies: Österreich, Spanien, Frankreich, Griechen
land, Luxemburg, Norwegen, die Niederlande, 
Portugal und Italien. 

Ratifiziert wurde das Übereinkommen bis
her nur von Luxemburg. Nun kommt, wenn 
das Hohe Haus das vorliegende Überein
kommen genehmigt, als zweites Land Öster
reich hinzu. Wenngleich es vier Staaten sein 
müssen, bis das Übereinkommen in Kraft 
treten kann, unsere Ratifizierung also keine 
unmittelbare Wirkung auslöst, so ist es doch 
zu begrüßen, wenn Österreich bereit ist, auf 
welchem Gebiete immer, eine Frage inter
national regeln zu helfen, ohne erst auf die 
Entscheidung anderer Staaten zu warten. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t r ag, 
der Nationalrat wolle dem Übereinkommen 
über das auf Unterhaltungsverpflichtungen 
gegenüber Kindern anzuwendende Recht (514 
der Beilagen) unter Berücksichtigung der un
wesentlichen stilistischen Änderungen in der 
Übersetzung die verfassungsmäßige Genehmi
gung erteilen. 

Gleichzeitig beantrage ich, General- und 
SpeZIaldebatte unter einem abzuführen. 

Ich erlaube mir nun, über die R e,g i e r u n g s 
v o r l a g e  515 zu berichten. Artikel 2 des 
Haager Übereinkommens, über das ich soeben 
berichtet habe, macht, wie ich vorhin sagte, 
ein Ausführungsgesetz notwendig. Dieses Aus
führungsgesetz liegt uns in der Beilage 515 
in Form einer Regierungsvorlage vor. Es 
führt den Titel: Bundesgesetz über die An
wendung des österreichischen Rechtes im 
Sinne des Art. 2 des Übereinkommens vom 
24. Oktober 1956 über das auf Unterhalts
verpflichtungen gegenüber Kindern anzuwen
dende Recht. 

Es enthält eigentlich nur einen einzigen 
Paragraphen von grundsätzlicher Bedeutung. 
In ihm wird umrissen, welche Vorbedingungen 
gegeben sein müssen, damit nach diesem 
internationalen Übereinkommen in Österreich 
österreichisches Recht anwendbar ist. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 23. Oktober auch diese Regierungsvorlage 
beraten und sie nach einer Debatte, an der sich 
die Abgeordneten Dr. Toneie, Dr. Hetzenauer, 
die Berichterstatterin sowie Bundesminister 
Dr. Tschadek und der Obmann des Ausschusse; 
Dr. Hofeneder beteiligten, mit geringfügigen 
stilistischen Verbesserungen einstimmig ange
nommen. 

Der Justizausschuß stellt auch hier den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem dem 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

In formeller Hinsicht bitte ich wieder, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident: Es ist niemand zum Wort ge
meldet. Wir kommen daher gleich zu den Ab
stimmungen, die wir nach den Tagesordnungs
punkten getrennt durchführen. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t im
m u ng wird zunächst dem Übereinkommen 
unter Berücksichtigung der stilistischen .ti·n
derunge n in der Übersetzung e i nstimmig die 
Ge ne hmigu ng erteilt. 

Sodann wird der Gesetzentwurf in der Fassung 
des Ausschußberichtes in z we i t e r  und d r i t ter 
Lesung e i ns t immig zum Be sc hluß erhoben. 

4. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (518 
der Beilagen): Bundesgesetz, betreffend die 
Aufnahme von Anleihen in fremder Währung 
(Auslandsanleihengesetz) (527 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 4. Punkt 
der Tagesordnung: Auslandsanleihengesetz. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Machunze. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus! 
Am 25. Juli 1946 wurde ein Bundesgesetz 
über die Aufnahme von Anleihen in fremder 
Währung beschlossen. Es war dies zu einer 
Zeit, als Österreich versuchen mußte, aus
ländische Kredite zu erlangen, um die durch 
Krieg und Nachkriegszeit schwer getroffene 
Volkswirtschaft wieder in Gang zu bringen. 

Das heute zu beschließende Bundesgesetz 
wird die Bundesregierung ermächtigen, bis 
zum Höchstbetrag von 250 Millionen USA-Dollar 
oder deren Gegenwert in ausländischen Wäh
rungen Anleihen, Darlehen oder Kredite auf-
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zunehmen. Die Bundesregierung kann bis zu 
diesem Höchstbetrag für Darlehen oder Kre
dite, die österreichischen Unternehmungen 
gewährt werden, Garantien oder die Aus
fallshaftung beziehungsweise die Haftung als 
Bürge und Zahler übernehmen. 

Der Erlös solcher Anleihen dient zur 
Deckung des Importbedarfs und von Investi
tionen. Die Kontrolle des Parlaments über 
die Aufnahme derartiger Anleihen ist da
durch gesichert, daß durch § 3 die Bundes
regierung verpflichtet wird, dem Hauptaus
schuß des Nationalrates über die Aufnahme 
von Anleihen zu berichten und die abge
schlossenen Verträge vorzulegen. 

Regierungsvorlage mit dieser textlichen Ab
änderung die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Ich darf ferner den Antrag stellen, falls 
dies erforderlich ist, General- und Spezial
debatte unter einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. -
Ein Einwand dagegen wird nicht erhoben. 
Wir gehen daher in die Debatte ein. 

Als Gegenredner ist zum Wort gemeldet 
der Herr Abgeordnete Fischer . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Artikel II enthält eine Verfassungsbestim- Abgeordneter Ernst Fischer: Meine Damen 
mung, die deshalb notwendig ist, um eine und Herren! Wieder einmal wird das ParIa
mögliche Doppelbesteuerung von Erträgen ment aufgefordert, dem Finanzminister weit
aus diesen Österreich gewährten Anleihen zu gehende Ermächtigungen zu übertragen, ihm 
vermeiden. die Möglichkeit zu geben, Österreich immer 

Dieses Bundesgesetz soll der Regierung tiefer in Auslandsschulden hineinzuziehen. Das 
die Möglichkeit geben, Anleiheverhandlungen Eigenartigste an diesem Verlangen ist nicht 
und Verträge abzuschließen, ohne für jeden die monotone Wiederholung, sondern die 
einzelnen Fall eine gesetzliche Zustimmung Haltung vieler Abgeordneter. Immer wieder 
des Parlaments abwarten zu müssen. Eine hört man von Abgeordneten nicht nur der 
solche Notwendigkeit ergibt sich vielfach Opposition, sondern auch der Regierungs
auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn parteien, das Parlament habe mehr und mehr 
einerseits müssen Verträge auch dann ab- sein Recht eingebüßt, in allen wichtigen 
geschlossen werden, wenn das Parl�me.nt Fragen die letzte, die entscheidende Instanz 
nicht in Tätigkeit ist, und andererSeIts 1st zu sein, mehr und mehr sei dieses Recht auf 
es zur Erstellung bestimmter wirtschaftlicher eine kleine Gruppe von Ministern und Büro
Pläne erforderlich, mit der Erlangung aus- kraten übergegangen. 
ländischer Anleihen rechnen zu können. 

Diese Feststellungen sind durchaus be-
Das Hohe Haus wird Gelegenheit haben, in rechtigt, aber dieselben Abgeordneten, die 

der nächsten Zeit das Bundesfinanzgesetz das Schattendasein des Parlaments beklagen, 
für 1959 zu behandeln, und bei dieser Ge- stimmen dann dafür, daß parlamentarische 
legenheit die Feststellung machen können, Rechte auf Minister übertragen werden. Sie 
daß sämtliche bisher im Ausland auf genom- kämpfen nicht für das Recht des Parlaments, 
menen Anleihen dafür verwendet wurden, sondern geben es selber preis, tragen selber 
die Leistungsfähigkeit der gesamten öster- dazu bei, daß die Machtfülle der Minister zu
reichischen Volkswirtschaft zu steigern, In- nimmt, daß der Schrumpfungsprozeß der 
vestitionen zu ermöglichen und Arbeitsplätze Rechte der Volksvertretung fortschreitet. Fast 
zu schaffen beziehungsweise bestehende zu scheint es so, daß diese Abgeordneten er
sichern. leichtert aufatmen, wenn sie nichts zu reden 

Das heute zu beschließende Bundesgesetz haben, weil sie dann umso mehr sprechen 
tritt, soweit dies Artikel I betrifft, am 31. De- können. Sie kritisieren dann mit vortreff
zember 1961 außer Kraft. Die Bestimmungen lichen Argumenten, wofür sie selber gestimmt 
des Artikels II müssen deshalb auch über haben, was sie durch ihren eigenen Beschluß 
diesen Termin hinaus wirksam bleiben, weil herbeigeführt haben. Zuerst geben sie dem 
sie für die ganze Laufzeit einer Anleihe zu Minister die Vollmacht, alles zu tun, was nicht 
gelten haben. geschehen sollte, dann waschen sie ihre Hände 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich zwar nicht in Unschuld, aber in Verantwor
mit der Regierungsvorlage 518 der Beilagen tungslosigkeit und mit besonderer Vorliebe 
am 23. Oktober beschäftigt und ihr die Zu- in der Schmutz wäsche des Koalitionspartners. 
stimmung erteilt. Eine vom Ausschuß an- In der Regierung sind sie Regierungspartei, 
genommene textliche Abänderung zu Ar- im Parlament sind sie Opposition. Und mit 
tikel II § 4 Z. 2 ist dem gedruckten Aus- dieser Arbeitsteilung verdammen sie das Parla
schußbericht beigegeben. ment zur Lächerlichkeit. In der Frage der 

Ich stelle daher namens des Ausschusses -Auslandsanleihen erleben wir dies mit un
den A n t r ag, das Hohe Haus möge der überbietbarer Deutlichkeit. 
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Der Abgeordnete Olah hat mit Recht auf den 
Widerspruch hingewiesen, daß wir auf der 
einen Seite einen ungewöhnlich großen Be
stand an Gold und Devisen anhäufen und' 
daß auf der anderen Seite immer mehr Aus
landsanleihen für Investitionen herangezogen 
werden. Der Finanz minister rechnet mit 
einem Fortgang, ja mit einer Steigerung der 
Konjunktur, doch wenn er von der Richtig
keit dieser seiner Prognose überzeugt ist, 
warum dann diese Anhäufung von Gold und 
Devisen, warum diese Hortung von unproduk
tivem Kapital? In Voraussicht einer Krise 
wäre das immerhin zu rechtfertigen, in Voraus
sicht einer andauernden Konjunktur ist dieR 
ein Widersinn. 

Ich könnte mir meine Aufgabe als Gegen
redner sehr leicht machen. Ich müßte nur 
Wort für Wort wiederholen, was gestern der 
Sprecher einer Regierungspartei, der Abge
ordnete Olah, zu diesem Problem gesagt hat. 
Ich stimme Wort für Wort mit dem überein, 
was er gegen die Anleihepolitik des Finanz
ministers vorgebracht hat, gegen die zu
nehmenden Auslandsschulden in einer Zeit 
der Konjunktur. Doch diese Übereinstim
mung wird in Brüche gehen, wenn es zur 
Abstimmung kommt. Meine Fraktion wird 
aus begründeten Bedenken die Konsequenzen 
ziehen und gegen das Gesetz über Auslands
anleihen stimmen. Die Fraktion des Abge
ordneten Olah jedoch wird den Finanzminister 
bevollmächtigen, die vom Sprecher der Sozi-

Was also bezweckt der Finanzminister mit alisten nicht gutgeheißene Politik fortzusetzen. 
seinem nicht der Produktion dienenden NibeDas ist in der Tat die Kunst, über den eigenen 

Schatten zu springen, mit Argumenten da- lungenhort ? Offenkundig möchte der Finanz
minister noch immer den Eindruck hervorgegen für eine Sache zu stimmen. 
rufen, Österreich leide an Kapitalarmut und 

Auch wir sind nicht grundsätzlich, nicht daher müsse man alles tun, um die Unter
unter allen Umständen gegen Auslandsanleihen. nehmer maximal zu begünstigen, um ihnen 
(Abg . De ngle r :  Wenn es Rubel-Anleihen durch Steuerermäßigung und Steuerabschrei
wären I) Es gibt notwendige langfristige Vor- bung die Kapitalbildung zu erleichtern. Das 
haben, vor allem im Ausbau der Energie- Dilemma des Finanzministers besteht darin, 
wirtschaft, die man nicht aus laufenden Ein- daß er einerseits aus propagandistischen Grün
nahmen decken kann und zu deren Finan- den zur Glorifizierung des Raab-Kamitz
zierung auch die nächste Generation heranzu- Kurses prahlerisch davon sprechen muß, wie 
ziehen durchaus gerechtfertigt ist. Wir halten wohlhabend unser Land ist - gleichwertiger 
es aber für unerläßlich, daß jede einzelne Partner der großen Kapitalmächte auf dem 
Anleihe sorgfältig geprüft wird, daß in jedem internationalen Kapitalmarkt, ein strahlendes 
Fall das Parlament und nicht der Finanz- Wirtschaftswunder -, und daß er andererseits 
minister zu entscheiden hat. Es gibt An- eine Begründung dafür braucht, daß man die 
leihen zu günstigen, zu annehmbaren Bedin- Löhne stoppen, die Profite steigern müsse. Es 
gungen, aber es gibt auch Anleihen, die Öster- ist eine doppelköpfige Propaganda. Nach der 
reich in beunruhigende Verpflichtungen ver- einen Seite hin: Seht, wie reich wir sind! 
stricken, Anleihen, die nur für das Auslands- Lobet Kamitz, den Reichtumbringer ! Und 
kapital vorteilhaft, für unser Land aber nach der anderen Seite: Versteht doch, wie 
äußerst problematisch sind. Mein Freund arm wir sind, wie arm an Kapital! Das Volk 
Koplenig hat gestern von solchen für Öster- muß . Opfer bringen, um seine "schonungs
reich keineswegs günstigen Anleihen ge- bedürftigen" Millionäre großzufüttern! (Zwi
sprochen. schenrut des Abg .  A l tenb urger.) Und darum 

wird Kapital in der Form von Gold und De-
Ich möchte noch besonders hervorheben, visen gehortet als unproduktives Kapital, 

daß wir gerade bei Anleihen für den Ausbau als Geld, das brachliegt, und werden Aus
der Energiewirtschaft mit größter Umsicht landsanleihen aufgenommen, obwohl die Zah
vorgehen müssen. Wir haben nicht das ge- lungsbilanz aktiv ist und der Erlös der An
ringste Interesse, solche Anleihen zu einem leihen faktisch nur den enormen Vorrat an 
großen . Teil mit Stromexport zu bezahlen, ertraglosen Devisen vermehrt. 
denn erstens werden wir in absehbarer Zeit 
in Österreich eine Stromlücke, also nicht ge- Der Finanzminister, der so viel vom Kapital
nügend Strom haben, und zweitens muß es markt spricht, weiß selber am besten, daß er 
unser Bestreben sein, möglichst viel arbeits- mit seinen Auslandsanleihen den Kapital
intensive Waren auszuführen, also den Strom markt blockiert und daß die meisten Unter
in unserem Land in hochwertige Industrie- nehmer zur Selbstfinanzierung genötigt sind. 
produkte umzuwandeln. Die hemmungslose Und eben mit dieser Selbstfinanzierung ... 
Jagd des Finanzministers nach Auslands- (Abg. A lte n bur  ger: N ur Rußland will keine 
anleihen entspricht also weder den Interessen Dollars I) Wollen Sie Rußland als Beispiel 
Österreichs noch der Situation der wirtschaft- nehmen � Darüber können wir sprechen, Herr 
lichen Konjunktur. Abgeordneter Altenburger ! Ich bin gerne 
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bereit, Ihnen dieses Beispiel der Wirtschafts
politik zu empfehlen ( ironi8che Heiterkeit), 
glaube allerdings, daß Sie andere Auffassungen 
darüber haben. 

Nun, sprechen wir also nicht von sowje
tischer, sondern sprechen wir von österreichi
scher Finanzpolitik! ( Ruf bei der Ö V P : 
Das i8t bequemer für Sie I) Also der Finanz
minister begründet eben mit dieser Selbst
finanzierung, zu der er die Unternehmer 
nötigt, die ungewöhnlich hohen steuerlichen 
Investitionsbegünstigungen. Denn, so sagt 
der Finanz minister, der Gewinn, der maxi
male Gewinn muß dem Unternehmer gesichert 
sein, damit er imstande sei, Investitionen 
durchzuführen. Dies alles, die Steuerbegünsti
gungen, die Verlängerung des Gesetzes über 
die vorzeitigen Abschreibungen, fördert die 
Selbstfinanzierung der großen Unternehmun
gen, benachteiligt aber die Kleinunternehmer 
und hemmt also gerade das, was der Finanz
minister immer wieder fordert : die Bildung 
des Kapitalmarktes. 

Die vielen und zum Teil sehr ungünstigen 
Auslandsanleihen sind ein wesentliches Element 
in dem beunruhigenden System des Finanz
ministers. Sie stürzen den Staat in immer 
tiefere Auslandsschulden, belasten nicht nur 
die künftige, sondern höchst fühlbar auch die 
lebende Generation, und gleichzeitig bedient 
sich der Finanzminister ihrer als Argument 
dafür, daß das Budget keine zusätzlichen 
Ausgaben gestatte, daß das arbeitende Volk 
keine Forderungen stellen dürfe, daß Österreich 
sich höhere Löhne, Renten und Gehälter nicht 
leisten könne. 

Durch die Aufspeicherung von Gold' und 
Devisen, durch die Hortung von unproduk
tivem Kapital und durch die gleichzeitig 
zunehmende Verschuldung Österreichs an das 
Ausland entsteht ein vollkommen falsches, 
verzerrtes Bild der wirtschaftlichen Verhält
nisse und Möglichkeiten. Es ist das Bild des 
sagenhaften Königs Midas, der seinen Hunger 
nicht stillen kann, weil alles zu Gold wird, 
wonach er greift. Die Truhen sind mit Schätzen 
gefüllt, aber der davorstehende Finanzminister 
sagt dem Volk : Seht meine leeren Hände, 
ich kann euch nicht,s geben ! Das Kapital 
wäre da, aber der Finanzminister sperrt es 
ein, macht Schulden über Schulden und ruft 
den Arbeitern, den Rentnern, den öffentlich 
Bediensteten, den Opfern von Krieg und 
Faschismus zu: Wir haben kein Geld, wir 
brauchen Kapitalbildung ! Es ist eine extrem 
kapitalistische und eine zutiefst unaufrichtige 
Finanzpolitik, die hier gemacht wird. Und dazu 
soll das Parlament dem Finanzminister neue 
Vollmachten geben ! 

Die sozialistische Krit,ik an der unproduk
tiven Kapitalhortung und an der zunehmenden 
Verschuldung an das Ausland war durchaus 
richtig, und die Frage, warum man nicht das 
aufgespeicherte Geld zu Investitionen heran
ziehe, war durchaus berechtigt. Aber was sind 
die Konsequenzen ? Die Sozialisten geben zu, 
daß das Budget vor allem das Gepräge der 
Volkspartei trägt. Sie warnen mit Recht vor 
einem Übermaß an Auslandsanleihen. Und 
dennoch stimmen sie für das alles, was ihnen 
offenkundig mißfällt ! Damit aber tragen sie 
dazu bei, den Parlamentarismus zur Spiegel
fechterei zu machen. 

Wir sind dagegen, daß man dem Finanz
minister so weitgehende Ermächtigungen gibt. 
Wir sind dafür, die Entscheidung über jede 
Auslandsanleihe dem Parlament vorzubehal
ten. Und daher sprechen wir nicht nur, sondern 
stimmen wir auch gegen dieses Gesetz. 

Präsident: Ich erteile dem nächsten vor
gemerkten Redner, Herrn Abgeordneten Dok
tor Migsch, das Wort. 

Abgeordneter Dr. Migsch: Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren ! Der Herr Abge
ordnete Fischer wirft meiner Fraktion vor, 
daß sie mit Argumenten gegen das Gesetz 
für das Gesetz stimmt. Nun dürfte es sich 
schon herumgesprochen haben, daß alle Hand
lungen, die Regierung und Parlament setzen, 
stets eine mittlere Linie, ein Auswägen der 
Anschauungen beider Regierungsparteien dar
stellen. (Abg. E. Fi8ch e r: Die mittlere Linie 
i8t hier 8ehr weit recht8 1 ) Jede Maßnahme 
bedeutet ein Komprorniß, einen Zusammen
schluß zu einem gemeinsamen Handeln. Das 
gemeinsame Handeln bedeutet aber keines
wegs Einförmigkeit; Einförmigkeit treffen wir 
nur in jenen Staaten an, wo Opposition oder 
ein Zweiparteiensystem ausgeschaltet sind und 
ein Einparteiensystem herrscht. (Abg. Ernst 
Fi8che r: Bei euren Ab8timmungen i8t völlige 
Einförmigkeit I) 

Daß der Herr Abgeordnete Fischer gar kein 
Verständnis hat für die Funktion, die diese 
Tribüne besitzt, das begreife ich vollkommen. 
Er mißversteht, daß es selbstverständlich 
Aufgabe der Volksvertretung ist, über das 
gemeinsame Werk hinaus die Grundsätze 
aufzuzeigen, die jede Regierungspartei ver
folgt und in denen gewöhnlich die Meinungen 
bedeutend auseinandergehen. Dadurch, daß 
wir hier unsere Meinungen zum Ausdruck 
bringen, geben wir dem österreichischen Volke 
die Möglichkeit, zu prüfen, wofür es sich ent
scheidet, was der einzelne für richtiger hält, 
schaffen wir lebendige Demokratie und üben 
wir jene Kontrolle aus, die eben eine Volks
vertretung an Maßnahmen der Regierung 
auszuüben hat. Daß der Herr Abgeordnete 
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Fischer für diese demokratische Funktion 
kein Verständnis hat, begreife ich, wie gesagt, 
vollkommen. Ich teile auch durchaus nicht 
seine wirtschaftspolitiseh optischeIi Ausfüh
rungen. Hier mischt sich zuviel Dichtung 
und Wahrheit. 

Der Gesetzentwurf hat innerhalb der Koali
tion eine Debatte ausgelöst; wir leugnen 
gar nicht, daß die ursprüngliche Vorlage, 
die dem Finanzminister die Vollmacht gab, 
Handlungen zu setzen, ohne darüber dem 
Parlament zu berichten, von uns nicht akzep
tiert worden ist. Was heute vorliegt, ist 
schon ein Ab,\'ägen der Rechte und Not
wendigkeiten zwischen Vollziehung und Ge
setzgebung. 

Aber ich möchte in dem Zusammenhang 
nicht über den Ausbau der Kontrolle der 
Volksvertretung in wirtschaftlichen Dingen 
sprechen, obwohl ich überzeugt bin, daß 
wir in absehbarer Zeit einmal eine solche 
Debatte vor aller Öffentlichkeit abführen 
sollten. Ich möchte mich mit dem 
Gegenstande �elbst beschäftigen und alle 
Argumente in grundsätzlicher Hinsicht 
darstellen, die es deutlich machen, warum 
wir Sozialisten nicht mit vollem Herzen den 
Weg billigen, den der Herr Finanzminister 
hier mit Zustimmung der Österreichischen 
Volkspartei geht. 

Meine Damen und Herren ! Das Schulden
machen ist eine gefährliche Angelegen
heit unter bestimmten Voraussetzungen 
und eine gesunde Angelegenheit unter 
bestimmten, konkreten Voraussetzungen.. Hal
ten wir einmal fest: 1945, beim Wieder
erstehen Österreichs, hatten wir eine Staats
verschuldung, die wohl zu den geringsten 
aller Staaten der Welt zählte. Wir hatten 
Inlandsschulden von 2 ,7 Milliarden Schilling. 
Dazu kommen noch die damals noch nicht 
geregelten Auslandsschulden aus der Zeit 
vor 1938, die im Jahre 1953 geregelt wurden 
und naturgemäß als echter Schuldenstand 
schon 1945 lebendig waren, mit einem Betrage 
von 1,6 Milliarden Schilling. Herr Dr. Kamitz 
hat, als er das Finanzministerium übernahm, 
einen Schuldenstand von 10,8 Milliarden Schil
ling, dazu Haftungsverpflichtungen in der 
Höhe von 5,2 Milliarden Schilling übernommen. 
Jetzt, nach zwei Jahren, hat, wenn wir 1959, 
also die Kredite, die auf Grund des vor
liegenden Finanzgesetzes neu aufgenommen 
werden sollen, mit in Betracht ziehen, Doktor 
Kamitz den Schuldenstand des österreichischen 
Staates gerade verdoppelt. Es ist ganz klar. 
1957 war der Schuldenstand 9,9 Milliarden 

Deckung staatlicher Defizite freigegeben wor
den sind. Praktisch kommt diese Maßnahme 
einer Verringerung des rotierenden ERP
Fonds gleich, daher einem Verzehr eines 
Vermögens, und es muß dieser Betrag zu
gerechnet werden. Nehmen Sie dann die 
Kreditoperationen zur Deckung des Budget
defizites 1958 in der Höhe von 2,5 Milliarden 
Schilling, die Kreditoperationen, die im Zuge 
des Finanzgesetzes für 1959 notwendig werden, 
in der Höhe von 5,5 Milliarden Schilling, dann 
:kommen Sie geradezu auf eine hundertpro
zentige Erhöhung unseres Schuldenstandes. 
Ich halte es für notwendig, daß wir vor der 
breiten Öffentlichkeit darüber reden und de
battieren und daß alle Parteien ihre grund
sätzliche Haltung dem Volke und einander 
bekanntgeben. 

Entgegen der Auffassung des Herrn Abge
ordneten Fischer glaube ich - und jeder 
Fachmann wird da mit mir überein
stimmen -, daß die österreichische Kapital
produktion im Verhältnis zu dem Erfordernis 
zu gering ist. Darüber kann gar kein Zweifel 
bestehen. Vielleicht haben wir uns viel zuviel 
vorgenommen; das mag sein. Wir wollen unsere 
Wirtschaft so ausbauen, daß sie ein optimales 
Höchstmaß an Produktivität und Produktion 
erreicht. Dazu brauchen wir Kapitpul. Die in 
Österreich sehr rasch vorgenommene Motori
sierung - eine Erscheinung, die in Wahrheit 
seit 1953 besonders intensiv eingesetzt hat
zwingt uns zu einem kaum aus eigenen Mitteln 
zu bewältigenden Ausbau der Straßen. Und 
alles, was wir hier machen - und das hören 
wir immer und immer wieder aus den Reihen 
der Abgeordneten und aus den Reihen der 
Bevölkerung -, wird als noch zuwenig und 
als unzulänglich empfunden. 

Der Wohnungsbau erfordert in Anbetracht 
der Tatsache, daß in Österreich jahrzehntelang 
sehr wenig geschehen ist und daß das, was 
die Gemeinde Wien vor 1934 auf diesem 
Gebiet begonnen hat, heute eine Erscheinung 
von ganz Österreich geworden ist, einen 
rascheren Ausbau, erfordert die raschere 
Schaffung von neuen Wohnungen, und aus 
Kreisen der Abgeordneten ebenso wie aus 
Bevölkerungskreisen hört man, daß der Bau 
in zu geringem Tempo vor sich gehe. 

Ein neues Problem ist aufgetaucht, brennend 
und dringend: der Neubau von Schulen. Ja, 
das erfordert unerhört viel Kapital, und es ist 
begreiflich, daß unsere Wirtschaft bei ihrem 
gegenwärtigen Stand der Produktion und 
Produktivität dieses Kapital nicht schaffen 
kann. 

Schilling. Diese Verminderung ist aber inso- Und hier beginnen wir uns jetzt vom Herrn 
weit nur eine scheinbare, als im Jahre 1957 Finanzminister Dr. Kamitz und von der 
2,9 Milliarden Schilling ERP-Mittel zur Volkspartei zu unterscheiden : Wir haben die 
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Überzeugung, daß es unmöglich ist, dieses 
I 
und Devisenvorrat ist höher als der gegen

Kapitalbedürfnis jemals auf einem Kapital- wärtige Notenumlauf, der Geldumlauf. Wir 
markt im alten Sinn zu decken. Wir vertreten haben Devisenvorräte, um alle Importbediirf
die Überzeugung, daß diese Kapitalproduktion nisse für ein volles halbes Jahr zu decken, 
über den Kapitalmarkt hinaus durch planende genauso wie Westdeutschland. In einer sol
Staatseingriffe gefördert werden muß.  Ich bitte ehen Lage wie wir sind heute bloß die Schweiz 
die Herren von der Volkspartei: Kommen und Portugal. Die freie Welt beneidet 
Sie mir nicht wieder mit den unzulänglichen Deutschland um diesen Devisenvorrat, und 
Argumenten, nämlich mit dem minderwertigen es gibt auch im Rahmen der europäischen 
Argument "Planwirtschaft". Nicht ich und Integration manche Bestrebungen, diesen Vor
kein Sozialist, sondern Keynes war es, der rat für die europäische Wirtschaftsintegratiol1 
als Kernstück der modernen Wirtschafts- anzuzapfen; wir stehen hier noch außer 
politik die Sozialisierung der Investitionen, Debatte. Aber, meine Damen und Herren, 
also die Planung der Kapitalbildung in den damit wird bereits die Frage : Was sollen 
Mittelpunkt seines Werkes gestellt hat. Und Auslandsanleihen in Österreich � zum Pro
wenn der Herr Abgeordnete Gredler gestern blem. Ich kann mir vorstellen, daß man in 
einleitend zum Herrn Finanzminister gesagt einem integrierten Europa Schillinganleihen 
hat: . . .  aus jedem Teilchen ein Stück, ein anstrebt und Schillinganleihen, die wir hin
bißchen Röpke, ein bißchen Hayek, ein bißchen geben, unter Umständen zur Festigung der 
Keynes, sehr viel Knapp ! ,  so kann ich nur österreichischen Volkswirtschaft bedeutend bei
sagen: Zuviel Hayek, zuviel Röpke und zu- tragen könnten. Durch diese Kreditoperationen, 
wenig Keynes ! Und diesen Weg geht er. die wir hier gegenwärtig anstreben, geraten 

Wir stehen vor dem Problem: Wie kommen 
wir zu einer die Bedürfnisse unserer Zeit 
deckenden Kapitalproduktion � Gestatten Sie 
mir hier einige Worte über die Auslandsanleihen, 
die wir aufnehmen. Man nimmt in der Haupt
sache aus drei 'Gründen Auslandsanleihen 
herein. Einmal, um eine passive Zahlungs
bilanz zu decken, also wenn ein Devisenfehl
betrag vorliegt. Nun bestehen auch hier wieder 
zwei ganz verschiedene Möglichkeiten. Ent
steht die passive Zahlungsbilanz dadurch, daß 
das gesamte Volk über seine Verhältnisse lebt, 
also der Verzehr größer ist als die Produktion, 
dann hilft die Hereinnahme einer Auslands
anleihe auch nichts. Wird eine Auslandsanleihe 
hereingenommen, um die Produktivität zu 
verbessern, so daß in den Folgeperioden die 
Zahlungsbilanz verbessert wird, dann hat eine 
solche Auslandsanleihe einen Sinn. Nun sind 
wir in der glücklichen Lage, daß sich unser 
Fremdenverkehr in einem solchen Umfang ent
wickelt hat, daß er heute für Österreich einen 
der besten Devisenbringer darstellt. Es ist der 
Sinn einer gesunden Wirtschaftspolitik, wenn 
wir diesen Charakter unseres schönen Heimat
landes, das zur Erholungsstätte des kleinen 
Mannes in Europa werden kann, noch stärker 
fördern und alle entsprechenden Maßnahmen 
vorwärtstreiben. 

Aber, meine Damen und Herren, darf ich 
Sie aufmerksam machen, daß wir hinter 
Deutschland in keiner Weise zurückstehen. 
Sie wissen: Die großen Staaten des freien 
Europas beneiden Westdeutschland um seinen 
Julienturm, um seinen Devisenvorrat, um 
seinen Goldvorrat. Relativ, im Verhältnis 
zur Wirtschaftsstärke Westdeutschlands haben 
wir die gleiche Quote erreicht. Unser Gold-

wir kaum in eine vernünftige Situation. 
Wir haben naturgemäß auch einen Devisen
vorrat in Dollar, der unverzinst in New York 
oder Washington liegt, aber wir nehmen 
Dollar herein und zahlen dafür Zinsen. 

Der zweite Grund für Auslandsdarlehen : 
Wenn man sie braucht, um die Produktion so 
auszubauen, daß man aus dem Ausland Pro
duktionsanlagen beziehen muß, ist es sinn
voll, diese Ausgaben nicht auf dien ormale Auf
bringung von Devisen zu verweisen, sondern 
im Wege einer Investitionsanleihe aus dem 
Ausland zu besorgen. In dieser I�age sind alle 
unterentwickelten Völker. 

Nun die Frage: Brauchen wir so brennend 
Produktionsanlagen aus dem Auslande ? Meine 
Damen und Herren ! Hier kann ich mir nicht 
helfen - und wenn ich der Rufer in der Wüste 
bleibe -: Wir sind hier in den letzten Jahren 
Wege gegangen, die ich nicht für richtig 
erachte. Nehmen wir als Beispiel gerade den 
Ausbau der Energiewirtschaft her. Gewöhn
lich wird an solche Auslandsanleihen die 
Bedingung geknüpft, daß gewisse Produktions
anlagen aus dem Ausland bezogen werden. 
So war es bei der Auslandsanleihe, die die 
Alpine für den Bau einer besonderen Elektro
anlage aufgenommen hatte. So ist es und so 
war es beim Ausbau der Werftanlagen in 
Korneuburg. Beide Produktionsanlagen hätte 
die österreichische Industrie in der gleichen 
Qualität und vielleicht sogar zu niedrigeren 
Preisen hergestellt. So schaffen wir durch 
diese Sucht, auf jeden Fall Auslandsanleihen 
hereinzunehmen, unter Umständen eine Min
derbeschäftigung unserer Wirtschaft, auf der 
anderen Seite verwehren wir unseren Ingenieu
ren, Unternehmungen und unseren Facharbei
tern die Möglichkeit der Be"währung! 
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Herr Finanzminister ! Verzeihen Sie mir: 
So baut man keine moderne Volkswirtschaft 
auf. Im Gegenteil! (Abg. E. F i s c h er: Er 
verzeiht Ihnen, weil Sie für ihn stimmen! -
Heiterkeit.) Aber ich werde doch immer 
dann an seinen Handlungen Kritik üben, 
wenn diese mit unseren Grundsätzen nicht 
übereinstimmen. (Ruf bei der Ö V P: Das 
müssen Sie auch verzeihen !) Dieses Recht 
werden wir uns auch nicht von Ernst Fischer 
nehmen lassen, noch weniger aber von der 
Volkspartei, weil die Volkspartei mit dem-

. selben Recht das gleiche tut. Und es ist 
richtig: das Volk soll verschiedene Meinungen 
hören. Die Einförmigkeit verbannen wir nach 
Rußland, nach Ungarn und nach Polen und 
wie immer all diese Länder heißen mögen. 
Die können wir nicht brauchen ! 

Meine Damen und Herren ! Wenn man 
Auslandsanleihen aufnimmt, um Budgetdefi
zite zu decken, wie es jetzt der Herr Finanz
minister zum Teil tut, dann - das muß ich auch 
sagen - ist das keiner der vernünftigen Wege, 
die im Interesse der Entwicklung unserer Volks
wirtschaft gelegen sind. Man möge uns nicht 
damit kommen und eine Kreditpolitik heute 
damit begründen, daß auch kommende Ge
nerationen belastet werden sollen. Gewiß, eines 
ist richtig : Die Anleihen, die an die Energie
wirtschaft gegeben werden, haben eine lang
fristige Laufzeit. Ich verstehe unter lang
fristigen Laufzeiten solche von 15 bis 25 Jahren. 
Aber die anderen Kredite, die wir aufnehmen, 
sind durch wegs mittelfristig. Sie laufen eine 
Zeit von 5 bis 10 Jahren, und da ist es richtig : 
Diese mittelfristigen Kredite zahlt die lebende 
Generation, weil sie schon in wenigen Jahren 
nach Aufnahme des Kredites für die Ver
zinsung und für die Tilgung zu sorgen hat. 
Und jetzt kommen wir zu der Tatsache, die 
wir kritisieren und mit der wir nicht einver
standen sind, nämlich daß man in der Staats
wirtschaft ein Loch aufmacht, um ein anderes 
Loch zu schließen. Meine Damen und Herren ! 
Welche Folgen hat eine solche Politik 1 Zu
nächst steigen die Kreditkosten von Jahr zu 
Jahr. Es besteht die Gefahr, daß Investitionen 
auf vernünftiger Basis allmählich zu teuer 
werden und wir dadurch unsere Konkurrenz
fähigkeit mit dem Ausland verlieren. Auf 
gewissen Gebieten des Stahlbaues, des Brücken
baues und anderer Großbauten besteht bereits 
dieser Verlust der Konkurrenzfähigkeit, ins
besondere wenn man Lieferungen und Auf
träge von unterentwickelten Ländern ins 
Auge faßt, die naturgemäß die Produktions
anlagen nur mit langjährigen Krediten bezahlen 
können. 

Wir haben hier die Institution geschaffen : 
Der Bund. haftet für Kredite von österreichi
schen Unternehmungen, die solche Aufträge 

übernehmen. Aber wenn unsere Unterneh
mungen, wie zum Beispiel Waagner-Bir6, 
die Wiener Brückenbau und so weiter, für diese 
Kredite 10 bis 11 Prozent Zinsen zahlen müs
sen, dann werden sie von jedem ausländischen 
Offert ausgebootet, weil kein solches Unter
nehmen in der Lage ist, so hohe Kreditkosten 
bei einem harten Konkurrenzkampf mit dem 
Ausland aufzubringen. Ich befürchte daher, 
daß wir bei diesem Verfahren der steigenden 
Kreditkosten die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft gerade in einem Zeitpunkt 
beeinträchtigen, wo wir sie bei der eventuellen 
Schaffung der europäischen Freihandelszone 
am dringendsten benötigen. 

Und noch ein weiteres Argument. Der 
Kampf gegen die Inflation wird so geradezu 
zur täglichen Aufgabe. Die 250 Millionen 
Dollar bedeuten wahrscheinlich, wenn man den 
Devisenaufwand für den Bezug aus dem Aus
land abrechnet, eine Vermehrung des Schilling
umlaufes in der Höhe von 2 bis 4 Milliarden 
Schilling. Die Schuldenwirtschaft zieht all
mählich der staatlichen Konjunkturpolitik 
immer engere Grenzen, weil eine immer höhere 
jährliche Verzinsungs- und Tilgungsrate ins 
Budget eingesetzt werden muß, der Prozentsatz 
der Muß-Ausgaben steigt und wir haben 
unter Umständen damit zu rechnen, daß der 
Finanzminister Dr. Kamitz im nächsten Jahr 
kommt und sagt : Nicht 84 Prozent des ordent
lichen Budgets, sondern 95 Prozent sind durch 
gesetzliche Verpflichtungen bereits verpflastert. 
Wir verengen damit immer mehr die Möglich
keiten der eigenen Konjunkturpolitik. 

Und jetzt möchte ich an das anknüpfen, 
was Herr Abgeordneter Dr. Maleta gestern 
gesagt hat. Wir Sozialisten haben die Über
zeugung, daß die Währung das ungeeignetste 
Gebiet für Experimente abgibt. Auf dem 
Gebiet lehnen wir jedes Experiment jedweder 
Art ab. Gestatten Sie daher, daß ich im Ein
vernehmen mit Herrn Dr. Maleta an den 
Herrn Finanzminister die Mahnung richte : 
Auf dem Gebiet des Schuldenmachells, das 
sehr bedeutend auf unsere Währungspolitik 
einwirkt, keine Experimente ! 

Hier müssen wir uns zu einem Weg zu

sammenringen, der eine fruchtbare Lösung der 
Deckung des Kapitalbedarfes durch inlän
dische planende Maßnahmen ermöglicht. Das 
gibt es, meine Damen und Herren, wenn man 
den Rechenstift zur Hand nimmt und 
nicht verlorenen, unwirksamen Ideologien 
nachjagt. Das gibt es, wenn man Abkehr hält 
von jenen Anschauungen, die vielleicht in ver
gangenen Jahrhunderten noch möglich ge
wesen waren, über die aber die moderne Zeit 
längst hinweggegangen ist. 
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Die Geld- und Kapitalschöpfung, soweit sie 
nicht dem Konsum, sondern soweit sie zur 
Steigerung von Produktion und Produktivität 
dient, muß niemals inflationistisch wirken, 
wenn man den Mut hat, über ein Managen 
von Tag zu Tag hinaus große Reformmaß
nahmen zu treffen, Reformmaßnahmen, die 
unser Budget, die unsere Bankpolitik, die 
unsere Kapitalmarktpolitik beinhalten. Zu 
diesem gemeinsamen Werk rufen wir Soziali
sten Sie mit der Mahnung des Herrn Abgeordne
ten Maleta auf: "Keine Experimente!" (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident :  Der nächste vorgemerkte Red
ner ist der Herr Abgeordnete Stendebach. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Stendebach : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Es war erfreulich, 
das zu hören, was der Abgeordnete Migsch 
eben gesagt hat, eine Rede, die man restlos 
unterschreiben kann bis auf die Konsequenz, 
die er zieht. Er hat nämlich in Wirklichkeit 
mit gar keinem Wort das begründet, was wir 
jetzt beschließen sollen, und hat auch nicht 
begründet, weshalb er diesem Gesetz zustimmt. 

Wir werden gegen das Gesetz stimmen. 
Zunächst einmal aus einem mehr formalen 
Grunde, der aber seine große Bedeutung 
haben kann. In § 1 wird gesagt, daß die 
Bundesregierung ermächtigt werden soll, na
mens der Republik Österreich bis zum je
weiligen Höchstbetrag von 250 Millionen 
Dollar Kredite aufzunehmen. Wir stellen uns 
gegen das Wort "j eweilig " , weil man, wenn 
man will, daraus entnehmen könnte, daß 
mehrfach bis zu 250 Millionen Kredite auf
genommen werden können. Wir sind an die 
beiden Regierungsparteien herangetreten, das 
Wort "jeweils" zu streichen. Sie sind nicht 
damit einverstanden, was das Mißtrauen, das 
meine Fraktion hat, natürlich nicht verringern, 
sondern nur vermehren konnte. 

Wir sind weiter gegen dieses Gesetz, weil 
wir auf dem Standpunkt stehen, daß man eine 
so allgemeine Ermächtigung zur Aufnahme VOll 

Krediten nicht geben kann. Bei jeder größeren 
Kreditaufnahme muß das Parlament die Mög
lichkeit haben, unter Prüfung der Umstände, 
unt,er denen die Kredite aufgenommen werden, 
und unter Berücksichtigung des Verwendungs
zwecks nach genauer Überlegung und eingehen
der Diskussion ja oder nein zu sagen. Wir 
stehen sogar auf dem Standpunkt, daß eine 
solche Ermächtigung nicht mit der Verfassung 
in Einklang zu bringen ist. 

Es hat gestern der Herr Abgeordnete 
Dr. Maleta beg�istert von dem großen Erfolg 
des Raab-Kamitz-Kurses gesprochen und 
davon, daß das Budget der Ausdruck dieses 
erfolgreichen Kurses sei, daß es den Geist der 

ÖVP atme, von Wirtschafts wahrheit zeuge 
und so weiter. Und wenn man den Brustton 
der Überzeugtheit, mit dem er das ausge
sprochen hat, ernst nehmen würde, dann 
müßte man geradezu in die Knie gehen vor 
diesem Wunderwerk, von dem er da gesprochen 
hat. Es ist ein kleines Wunderwerk, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, aber nicht 
ein Wunderwerk der Koalitionspolitik, sondern 
der außerordentlichen Gewandtheit und Intel
ligenz des Herrn Finanz ministers. Mein Klub
kollege Dr. Gredler hat gestern schon von der 
Zauberei des Herrn Finanz ministers gesprochen, 
der etwa dem Zauberer gleicht, der zwei Eier 
in einen Zylinderhut gibt, ein Tuch darüber 
tut und drei lebende Kaninchen herausbringt. 
(Abg. O la h: Keine Elefanteneier, bitte ! - Heiter
keit.) Jeder weiß, daß aus zwei Eiern keine 
drei le benden Kaninchen werden können -
aber sie sind da ! Jeder weiß, das war ein 
Trick. Aber niemand kann den Trick erklären, 
außer der Finanzminister. (Abg. Dr. M igsch: 
Wir sehen den Trick !) Aber nein ! Dann er
klären Sie ihn mir einmal ! (Abg. Doktor 
M igsch: Gerne !) Ich bin sogar überzeugt : 
Wenn der Herr Finanzminister in die Lage ver
setzt werden könnte, gegen sein Budget zu 
reden, dann würde er die beste Rede gegen das 
Budget zustandebringen. Er weiß nämlich, 
wie sich das mit den Kaninchen verhält ! 
(Heiterkeit.) 

Wir haben den Eindruck, daß dieses Gesetz, 
das hier vorgelegt wird, mit dem Tuch zu ver
gleichen ist, das man über den Zylinderhut 
und die zwei Eier breitet, aus dem dann die 
Kaninchen hervorkommen. Es ist nämlich so, 
daß diese Raab-Kamitz-Politik jetzt in eine 
Krise kommt. Es ist nämlich so, daß jetzt die 
Exporte mehr und mehr nachlassen. Es ist so, 
daß wir sehr balq. auch in der Zahlungsbilanz 
kein Gleichgewicht mehr haben werden. 
Der Herr Kollege Migsch hat eben davon ge
sprochen, daß wir zum Glück große Devisen
einnahmen aus dem Fremdenverkehr haben 
und daß wir Löcher in der Handelsbilanz mit 
diesen Einnahmen aus dem Fremdenverkehr 
decken und damit doch noch eine aktive Zah
lungsbilanz zustandebringen können. Das mag 
im Sommer gegangen sein, wieweit es im Winter 
geht, ist nicht sicher. Deshalb soll nun vorge
sorgt werden, daß man mit Krediten diese 
Löcher zudecken kann. 

Es wird weiterhin notwendig werden, die 
Fehlbeträge oder die geringeren Eingänge 
aus dem Export durch einen stärkeren Konsum, 
durch die Anregung zu höherem Konsum im 
Inland auszugleichen. Dazu gibt es ver
schiedene Wege. Es gibt den Weg höherer 
Löhne, das heißt der Kaufkraftsteigerung, die 
sich zunächst in Käufen, dann aber auch in 
Investitionen spürbar machen würde. Es 
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gibt auch den Weg - es ist das nicht unbedingt 
ein schlechter Weg -, dies über Kredite zu 
bewerkstelligen ; mit Hilfe von Krediten Kapi
talinjektionen zu geben, die das Ganze an
regen und anstacheln. Und das soll nun durch 
dieses Gesetz ermöglicht werden. 

Wir haben es heute schon gehört, und wir 
werden im Laufe der Budgetdebatte öfter 
noch Auseinandersetzungen haben über die 
Zweckmäßigkeit von Krediten und vor allem 
von Auslandskrediten. Es hat früher mal eine 
Zeit gegeben, wo man in solchen Fällen gern 
von der Gefahr der Überfremdung gesprochen 
hat. Wir Freiheitlichen stehen nicht auf 
diesem Standpunkt. Wir glauben, daß die 
Menschen, die in solchen Fällen von Über
fremdung sprechen, nicht recht Bescheid 
wissen über das Wesen der arbeitsteiligen 

. Industriewirtschaft. Mit einem Wirtschafts
nationalismus ist heute nichts mehr anzu
fangen und mit einer Wirtschaftsautarkie auch 
nicht, Die Wirtschaftsverhältnisse erzwingen 
ein Wechselspiel, das über die ganze Erde geht . 
Darauf ist Rücksicht zu nehmen. Auch zur 
Stabilisierung der Wechselkurse ist ein Geben 
und Nehmen, ein Hereinnehmen und ein 
Hinausgeben von Kapital notwendig. Wer 
beim Hereinnehmen von Kapital von einer 
Überfremdung spricht, der kann diese ganzen 
Verhältnisse nicht recht beurteilen. 

Man kann im Zweifel darüber sein, ob 
mrm im Bedarfsfalle Kredite nehmen soll, 
oder ob es nicht richtiger ist, das Ausland 
zu Beteiligungen anzuregen. Der Kollege 
Migsch zuckt mit der Nase und macht ein 
böses Gesicht. (H eitel'keit.) Ich sage, es 
bleibt doch eine offene Frage. Ich erinnere 
mich sehr gen1O'Ju, daß vor etwa 30 oder 
35 Jahren die Opel-Werke eine amerikanische 
Beteiligung angenommen haben. Damals ent
brannte um diese Frage in Deutschland ein hef
tiger Streit. Es wurde vielfach erklärt, das sei 
nicht national, das bedeute eine Überfremdung. 
Nun, was ist das Ergebnis ? Aus einer relativ 
kleinen Fabrik mit 4000 oder 5000 Arbeitern 
ist ein Riesenwerk geworden mit 60.000 oder 
70.000 Arbeitern. Es bekommen 60.000 oder 
70.000 Arbeiter dort Brot, und die Firma 
muß sogar ihren eigenen Kapitalgebern, den 
Amerikanern, Konkurrenz machen, weil sie ja 
arbeiten muß, wenn sich die Kapitalinvestition 
rentieren soll. Es ist also schon eine Frage, 
ob man Kredite nehmen oder ob man Be
teiligungen anstreben soll, eine Frage, vor 
der wir in der nächsten Zeit noch öfter stehen 
werden. Nicht die Meinung meiner Fraktion, 
meine persönliche Meinung geht dahin, daß 
im allgemeinen die Beteiligung richtiger ist.. 
Der Kreditnehmer wird irgendwie doch der 
Sklave des Kreditgebers. Der Kreditgeber 
wird sich sichern und wird in vielen Fällen 

ohne Rücksicht auf den Ertrag des Kapitals, 
gerade wenn Schwierigkeiten entstehen, sein 
Kapital zurückverlangen. Wer sich beteiligt 
hat, wird trachten müssen, daß das Kapital 
sich auch rentiert, wird trachten müssen, 
daß es in Bewegung kommt, wird trachten 
müssen, daß das, was er mit Hilfe dieses 
Kapitals produziert, Abs8.tz findet. 

Zurück zu den Krediten ! Bei der Be
handlung dieser Frage ist auch zu prüfen, 
in welchem Umfang die öffentliche Hand 
Kredite aufnehmen darf. Der Herr Minister 
hat erklärt, wir hätten im Vergleich zu früheren 
Zeiten am Budgetumfang gemessen noch gar 
nicht so hohe Kredite aufgenommen. Ich 
glaube nicht, daß es richtig ist, wenn man 
die Kreditsummen in ihrem Verhältnis zum 
Budgetumfang vergleicht, sondern daß man 
die Kreditsummen in ihrem Verhältnis zum 
Volkseinkommen vergleichen muß. Im Jahre 
1936 oder 1937 haben wir einen Budget
umfang von 2 Milliarclen gehabt. Selbst
verständlich waren damals die Kredite im 
Verhältnis zu diesem Budgetumfang relativ 
höher als heute im Verhältnis zu 40 Milliarden. 
Wir sind zu diesem 40 Milliarden-Budget 
nicht nur durch die inzwischen eingetretene 
Geldentwertung gekommen, sonclern vor allem 
dadurch, daß der Staat sehr viel mehr Auf
gaben übernommen hat und er infolgedessen 
sehr viel mehr vom Volkseinkommen ab
schöpfen muß. Es ist deshalb irreführend, 
die Angemessenheit der Anleihenhöhe der 
öffentlichen Hand nach dem Budgetumfang 
zu beurteilen. 

Das Bild wird noch anders, wenn man 
auch die Zinsen und die Amortisationsraten 
vergleicht, denn die Zinsen waren damals 
niedriger, auch die Amortisationsraten waren 
niedriger, weil die Kredite langfristiger waren. 

Bei den jetzt geltenden Bedingungen kann 
aber sehr wohl und sehr bald eintreten, worauf 
der Kollege Migsch vorhin hingewiesen hat, 
daß nämlich durch immer höhere Zins- und 
Amortisationsverpflichtungen für solche An
leihen die Beweglichkeit, die Flexibilität inner
halb des schon bis zum Äußersten ange
spannten Budgets schließlich so klein wird, 
daß man gar nichts mehr damit anfangen 
kann. Wir wissen aber noch alle sehr genau, 
daß heute der Wert eines Budgets nicht nur 
in der Art der Bedeckung der notwendigen 
Ausgaben des Staates, sondern vor allem 
darin zu sehen ist, wie weit man aktive 
Konjunkturpolitik mit ihm treiben kann. 

Neben den Fragen, die ich eben hier be
handelt habe, ist noch etwas anderes zu 
berücksichtigen - ich habe den Herrn Finanz" 
minister schon im Ausschuß darauf aufmerk
sam gemacht - :  Wenn wir jetzt viel Auslands-
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kapital hereinnehmen, dann tritt das ein, worauf 
ebenfalls der Kollege Migsch schon hinge
wiesen hat. Wenn wir den Gegenwert von 
vielleicht 6 Milliarden Schilling hereinnehmen 
- 250 Millionen Dollar -, dann werden wir 
um 2 bis 3 Milliarden Schilling (Abg. Dok
tor Migs c h :  Vier !) - 4 Milliarden, meint 
Kollege Migsch sogar - mehr Geldumlauf 
bekommen. Was wird die Folge sein � Infla
tionistische Tendenzen ! Weitere Folge : Bremse 
vom Geldmarkt her ! Weitere Folge : Geld
verteuerung für die Kleinen ! 

Der Herr Finanzminister hat mir im Aus
::lchuß erklärt : "Sie verwechseln Geldmarkt 
mit Kapitalmarkt."  Ich habe schon vor 
30 Jahren gelernt, was Geldmarkt und 
was Kapitalmarkt ist, und habe beides deshalb 
nicht verwechselt. Aber der Herr Finanz
minister hat so getan, als wären Geldmarkt und 
Kapitalmarkt voneinander völlig unabhängig. 
Das stimmt aber nicht ! Wenn das Geld viel 
kostet, ist auch das Kapital teuer. Wenn Sie 
heute irgendeine Zeitung aufschlagen, dann 
finden Sie unter "Geld-" oder "Kapitalverkehr" 
Inserate, mit denen etwa 150.000 oder 1 % Mil
lionen Schilling oder welche Summe auch sonst 
gegen 10 Prozent Jahreszins bei erstklassiger 
Sicherheit angeboten werden. Woher kommt 
das ? Weil das Bankgeld auch 10 Prozent 
kostet ! Deshalb nimmt der Private, der 
Kredite gibt, auch 1 0 Prozent, auch wenn er 
die Kredite langfristig gegen erstrangige Sicher
heit gibt. 

Was uns notwendig erscheint, ist, daß 
auch der Kleine bekommt, was er braucht, 
daß auch das Gewerbe, das heute zuwenig 
Kapital hat, Kapital bekommt. Man 
könnte das natürlich sehr wohl mit Hilfe von 
solchen Anleihen bewerkstelligen. Aber wird 
man das tun ? Ich habe in diesem Hause 
schon einmal erklärt, meine sehr verehrten 
Damen und Herren : Es kommt nicht lediglich 
auf den Inhalt der Gesetze an, die wir hier 
beschließen, sondern es kommt darauf an, was 
man mit solchen Gesetzen macht. Und ich 
habe hinzugefügt : Wir Freiheitlichen sind in 
dieser Beziehung denkbar mißtrauisch gegen 
diese Regierung. Der Herr Bundeskanzler, 
der hinter mir gesessen ist - nein, er ist vor 
mir gesessen -, hat darauf gemeint : "Na, na ["  
Ich habe ihm darauf erwidert : Ja, ja!  Wir 
sind denkbar mißtrauisch. Wir sehen seit 
Jahren, daß hier eine Politik gemacht wird, 
die wesentlich den Großen zugute kommt, 
die wesentlich den großen Unternehmungen 
zugute kommt, nicht aber dem kleinen und 
mittleren Gewerbe und nicht der Landwirt
schaft.  Man könnte Kredite aufnehmen, mit 
denen man zum Beispiel sehr wesentliche 
landwirtschaftliche Fragen lösen könnte. Man 
könnte Kredite aufnehmen oder Garantien 

für Kredite geben, mit denen man wesentliche 
Aufgaben des kleinen Gewerbes lösen könnte. 
Wir fürchten, daß bei einer solchen General
vollmacht, ohne daß von Fall zu Fall ge
sprochen wird und ohne daß von Fall zu Fall 
über den Verwendungszweck und über die 
Bedingungen des Kredites entschieden wird, 
gerade die Kleinen zu kurz kommen werden. 
Auch das, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ist ein Grund, weshalb wir in gar 
keinem Fall davon abgehen können, von Fall 
zu Fall über diese Kredite zu sprechen, und 
weshalb wir dieser Generalbevollmächtigung, 
die hier von uns verlangt wird, die Zustimmung 
verweigern müssen. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident: Ich erteile dem noch vorgemerk
ten Redner, Herrn Abgeordneten Dr. Reiset
bauer, das Wort. 

Abgeordneter Dr. Reisetbauer : Hohes Haus ! 
Das Auslandsanleihengesetz hat verschiedenen 
Mitgliedern des Hohen Hauses die Gelegen
heit gegeben, einige grundsätzliche B.emerkun
gen und Erläuterungen zu diesem Entwurf 
vorzutragen.  Besonders wurde hier vom Herrn 
Abgeordneten Dr. Migsch die Verbindung der 
Anleihepolitik mit dem Budgetdefizit hervor
gehoben. Ich sehe mich daher veranlaßt, 
dazu auch im Namen der Österreichischen 
Volkspartei einiges zu erklären. 

Vorau8schicken möchte ich den Inhalt des 
§ 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes, der 
über die Verwendung der Erlöse der Auslands
anleihen spricht und sie folgendermaßen fest
legt : erstens zur teilweisen Deckung des öster
reichischen Importbedarfes und zweitens zur 
teilweisen Deckung des Investitionsbedarfes. 

Hohes Haus ! Die ordentliche Gebarung des 
Bundesvoranschlages 1958 schließt mit einem 
Abgang von rund 1 Milliarde Schilling. Die 
Bedeckung dieses Abganges, den wir bereits 
bei der Gesetzerhebung des Bundesvoran
schlages im vergangenen Jahre kannten , wurde 
durch Mehreinnahmen erwartet. Warum wurde 
diese Bedeckung durch Mehreinnahmen er
wartet ? Weil von 1956 auf 1957 eine Stei
gerung der Staatseinnahmen um 15 Prozent 
eingetreten ist . Man hat schon damals in 
Anbetracht der etwas rückläufig werdenden 
Expallsionstendenzen in der Wirtschaft im 
Voranschlag 1958 vorsichtiger weise nicht mehr 
mit der gleichen Steigerungsquote gerechnet, 
sondern nur mit einem Viertel davon, mit 
4 Prozent. Effektiv ist aber, wie wir heute 
wissen, nur eine zweiprozentige Steigerung der 
Einnahmen eingetreten. Infolge der Rezession 
der Weltwirtschaft blieb aber nicht nur die 
Steigerung in diesel' erwarteten Höhe aus, son
dern es traten a,uch · Mindereinnahmen von 
beträchtlicher Höhe auf, und die Minderein
nahmen treten nun insbesondere bei den 
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öffentlichen Abgaben und bei den BundeS-

I 
Wir erwarten eine Besserung der Konjunk

bahnen hervor. Diese bei den Mindereinnahmen turlage in der Welt für spätestens Mitte 1959. 
zusammen machen etwas über 2 Milliarden Sie selbst wissen und kennen eine Reihe von 
aus. Außerdem ist die im Voranschlag 
1958 vorgesehene Einnahme gemäß § 25 
des Währungsschutzgesetzes 1948 noch 
nicht realisierbar gewesen, das sind weitere 
250 Millionen Schilling. Es ist daher mit einem 
Abgang in der ordentlichen Gebarung in einer 
beachtlichen Höhe zu rechnen, nämlich mit dem 
bereits im Bundesvoranschlag vorgesehenen 
Abgang plus dem Abgang, der aus den Minder
einnahmen kommt. Im selben Jahre ist 
aber eine Reihe von Verpflichtungen im 
Ausgabenetat des Bundes dazugekommen, die 
die 2 Milliarden-Grenze überschreiten. 

Im Voranschlag 1958, meine Damen und 
Herren, waren aber in der ordentlichen und 
außerordentlichen Gebarung für Anleihekredite 
allein 4,2 Milliarden Schilling vorgesehen -
ich wiederhole : für produktive Anleihekre
dite -, die sich noch durch den beschleu
nigten Ausbau der Autobahn Salzburg-Wien 
und der Schnellbahn Wien um rund 300 Milli
onen Schilling erhöht haben. 

Hohes Haus ! Für die Bedeckung dieses Ab
ganges bestehen drei Möglichkeiten. Die erste 
Möglichkeit : durch Einsparungen, die zweite 
Möglichkeit : durch Mehreinnahmen, seien es die, 
die wir erwarten aus einer Konjunkturbelebung 
und weiteren Wirtschaftsexpansion, oder solche 
aus Steuererhöhungen - auch das ist gestern 
irgendwo angeklungen -, und drittens : durch 
Kreditopera tionen. 

Wenn ich zu den Ersparungsmaßnahmen 
etwas sagen darf: Ersparungsmaßnahmen 
könnten nur die Kredite für Anlagen und zur 
Förderung von Investitionen der Wirtschaft 
treffen, denn der weitaus größte Teil - ich ent
sinne mich eines Satzes von mehr als 86 Pro
zent - der Ausgabenkredite des Bundes
voranschlages 1958 ist unmittelbar oder mittel
bar bereits durch gesetzliche Verpflichtungen 
gebunden und gegeben. Derartige Ausgaben
kürzungen sind aber bei der gegenwärtigen 
empfindlichen Konjunkturlage, die von der 
Weltwirtschaft herkommt, nicht empfehlens
wert. 

Ich möchte mir ersparen, die Folgen zu 
schildern, die Investitionskürzungen gerade 
jetzt in Österreich haben müßten. Sie selbst 
kennen das aus I1u.:er eigenen Beobachtung, 
aus der Lektüre der Tagezeitungen und aus der 
Beobachtung der geschäftlichen Vorgänge zur 
Genüge. Wir würden schwere Rückschläge 
nicht nur auf dem Inlands-,  sondern auch auf 
dem Auslandsmarkt haben. Wir würden dann 
die Folgen in der Handels- und Zahlungsbilanz 
feststellen und selbstverständlich auch auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Anzeichen, die bereits bemerkbar sind. 

Ich habe während meiner immerhin über 
30 Jahre dauernden beruflichen Tätigkeit 
noch niemals festgestellt, daß nach einer ziem
lichen Flaute in der ersten Hälfte eines Jahres 
eine Auftragssteigerung im Hochsommer ein
setzt, also im Juli, August, und wir haben das 
heuer festgestellt. Ich kenne kein ähnliches 
Beispiel in der Wirtschaftsgeschichte. Und 
das läßt uns erwarten, daß diese weitere 
Steigerungstendenz anhält, daß das Jahr 1959 
jetzt auch von der weltwirtschaftlichen Seite 
her eine Befruchtung bringt. Aber zur Stunde 
ist natürlich nach wie vor eine gewisse Vorsicht 
am Platze. 

Wir können Mehreinnahmen auch durch 
neue Abgaben und durch neue Steuern er
zielen. Aber dieser Weg scheint uns bei der 
bereits bestehenden, doch gewiß außerordent
lich hohen steuerlichen Belastung in Österreich 
schwer gangbar. Denn vergessen wir nicht, 
daß sich diese Belastungen auch als echte 
Kostenelemente immer wieder im Preise fest
setzen und daß alle diese Kosten letzten 
Endes immer wieder von dem getragen werden 
müssen, der österreichische Waren und Lei
stungen im In- oder Ausland kauft. (Abg. 
Holz f e ind :  Sie werden also · auf die große 
Masse überwälzt !) 

Ich gebe zu, daß hier eine gewisse Scheidung 
der Geister eintritt (Abg. Ferdinanda Fl o s s
m a n n :  So ist es !) und daß hier auch ver
schiedene Wege der Wirtschaftspolitik be
gangen werden. Für meine Fraktion, für 
die Österreichische Volkspartei, muß ich er
klären, daß wir eine Steigerung der Lasten auf 
diesem Sektor für einen Unsegen halten 
würden (Beifall bei det· Ö V P), weil sie die bis
herigen Erfolge nicht nur nicht auf gleicher 
Höhe halten, sondern selbstverständlich ver
ringern würde. 

Es gibt eine Reihe von ähnlichen Beispielen, 
die in den letzten Jahrzehnten in ver
schiedenen Ländern des Kontinents und außer
halb des Kontinents hinlänglich zu beobachten 
waren. Wir müssen also anstreben, Mehr
einnahmen durch eine positive Wirtschafts
und Konjunkturpolitik zu erzielen, die zu 
einer expansiven Wirtschaft, zur Steigerung 
des Sozialproduktes und der Produktivität 
führt. Und dieser Weg erscheint uns als der 
vernünftigere und als der, den wir auch 
zusammen verfolgen sollen. 

Als dritter Weg bleibt uns die Bedeckung 
durch Kreditoperationen. Die Bedeckung von 
Ausgaben der ordentlichen Gebarung durch 
Kreditoperationen ist nach unserer Auffassung 
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im allgemeinen kßin positiver Ausweg. Im 
gegenwärtigen besonderen Fall, wo es sich, 
wie ich schon erwähnte, um die Bedeckung 
von Ausgabenkrediten für Anlagen und zur 
Förderung von Investitionen handelt, scheinen 
aber Kreditoperationen durch diese beson
deren Umstände ausnahmsweise gerechtfertigt. 

Hohes Haus ! 4,2 Milliarden Schilling waren 
im Bundesvoranschlag 1958 in der ordentlichen 
und außerordentlichen Gebarung an Anlage
krediten vorgesehen, also für produktive 
Zwecke. Dazu kam noch, wie ich schon er
wähnte, eine Erhöhung von 300 Millionen 
Schilling für den beschleunigten Ausbau der 
Autobahn und für die Schnellbahn in Wien. 

Warum nun auch Auslandskredite 1 
Meine Herren ! Weil Inlandskredite und der 
Inlandskreditmarkt außerordentlich be
schränkt sind. Ich glaube, daß sich in dem 
Hause kaum jemand finden würde, der mir 
sagt, wir könnten zur Stunde innerhalb kurzer 
Zeit, sagen wir, einen Kredit in der Höhe von 
4,5 oder 6 Milliarden Schilling in Österreich 
finden. Wir müßten daher jetzt - das möchte 
ich gleich einfügen, weil es eine ernste Ange
legenheit für unsere weitere wirtschaftliche 
Entwicklung bedeutet - alles unternehmen, 
um diesen Kapitalmarkt zu fördern, ob es nun 
der Rentenmarkt ist oder vor allem der 
noch viel wichtigere Aktienmarkt ; viel 
wichtiger wäre es noch , diese Förderung durch 
echte Bestrebungen der Kostensenkung und 
der Produktivitätssteigerung zu erzielen. 

Meine Herren ! Es wurde gestern auch von 
Kostensenkungen gesprochen und in diesem 
Zusammenhang auch von der Steuerpolitik. 
Nach unserer Auffassung sind selbstverständ
lich Steuern, ökonomisch betrachtet, für den 
Produzenten Kosten, und daher umfaßt eine 
Kostensenkung auch dieses Kapitel. Alle 
Lasten, die keine Ausweitung, keine Stärkung 
und Förderung der Produktion und der 
Dienstleistungen bringen, werden uns auf 
die Dauer nicht in den Stand setzen, eine Er
höhung unseres Sozialproduktes zu erreichen, 
die aber die Vorbedingung dafür ist, daß wir 
ein erhöhtes Sozialprodukt verteilen können. Es 
ist also unsere oberste Pflicht, in sehr abseh
barer Zeit alle Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen, die dieser Marktbildung entgegen
stehen. 

Nun möchte ich auf die Auslandsschulden 
eingehen. Meine Herren ! Ich habe, bevor ich 
ins Hohe Haus heraufkam, im Voranschlag 
gelesen, daß eine Staatsverschuldung von 
16 Milliarden Schilling besteht. Die Auslands
anleihen machen von diesen 16 Milliarden 
2,5 Milliarden Schilling aus. Das gilt bis Ende 
des Jahres 1958. Darin sind die Schulden, die 
wir jetzt übernehmen, zum Teil schon ein· 

kalkuliert. (Abg. Olah:  Was heißt "zum Teil 
schon einkalkuliert" ? Sind sie drin oder nicht ?) 
Zum Teil, natürlich ! Soweit ich gelesen habe 
(Abg. Ola h :  Ich habe das nicht gesehen !) , 
wurden sie infolge des voraussichtlichen Ge. 
barungsabganges berücksichtigt. 

Meine Herren ! Es wurde hier auch von der 
Sozialisierung der Investitionen gesprochen. 
Wir müssen uns klar darüber sein - dabei 
scheiden sich wieder die Geister - :  Das be
deutet selbstverständlich eine Zunahme der 
Staatsverschuldung, denn wenn das nur auf 
diesem Sektor geschehen soll, dann muß es zu 
einer Ausweitung der so bekämpften Staats. 
verschuldung kommen. Wir sind daher der 
Meinung, daß sie nur im Rahmen der Verant. 
wortlichkeit, der Notwendigkeit und der natür. 
lichen Marktgegebenheiten zu gebrauchen ist 
und gebraucht werden solL Natürlich sollen 
es Produktionskredite sein, und soweit ich 
weiß, sind alle diese Kredite ja echte Produk. 
tionskredite gewesen für produktive Zwecke, 
für Investitionen und Anlagen. 

Es wurde auch auf die Exportkredite ver. 
wiesen, die anderen Ländern die Möglichkeit 
gegeben haben, gewissen Rückschlägen im 
Export auszuweichen. Ich gebe zu, daß uns 
diese Möglichkeit fehlt. Aber warum fehlt sie 
uns ? Weil wir eben nicht die Mittel für 
die Exportkredite haben, weil wir eben 
diesen Kapitalmarkt erst schaffen müssen, der 
uns die Möglichkeit gibt, auch Exporte mit 
Zahlungszielen zu tätigen, wie sie heute 
meinetwegen von Deutschland, Belgien, 
Amerika und anderen Staaten bereits durch
geführt werden. 

Hohes Haus ! Wir wollen daher in voller 
Verantwortung dem vorliegenden Gesetzent. 
wurf zustimmen, weil er uns zurzeit als die 
einzige Möglichkeit erscheint, gewisse In. 
vestitionskredite, die aus den erwarteten 
Mehreinnahmen nicht gedeckt werden konnten, 
abzudecken. Wir wollen uns aber auch immer 
vor Augen halten, daß wir bei der Erstellung 
der Staatsausgaben beachten müssen, daß uns 
selbst in der so sehr erwünschten Ausweitung 
und im schnellen Ausbau unserer Wirtschaft 
natürliche Grenzen gezogen sind. Ich stimme 
mit Herrn Abgeordneten Dr. Migsch voll. 
ständig darin überein, daß hier manches auf 
Vater Wunsch zurückgeht, wobei die Reali. 
täten zurückbleiben. Wir müssen uns also 
gleichzeitig folgendes vor Augen halten : Wenn 
gestern das auch gegeißelt wurde, so sind im 
selben Atemzug vom Herrn Kollegen Olah 
doch eine ganze Reihe von Wünschen geäußert 
worden. Ich habe sie mir kurz durch den Kopf 
gehen lassen, habe sie zusammengerechnet 
und bin schon zu einer Summe gekommen, die 
wieder 1 Milliarde weit überschreitet. ( A bg. 0 l a h : 

66. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



3024 �atiOlla.1I'at VIIi. UP. - üö. 8itzUllg am 30. Olüobul' 1958 

Für welche Wünsche, bitte ?) Für jene Wünsche, 
die Sie anschließend geä ußert haben, dafür, was 
wir noch alles zu tun hätten : Bomben
geschädigte, Krankenkassensanierung und so 
weiter. Sie erinnern sich. (Abg. Olah : Wie 
kommen Sie auf 1 Milliarde ?) Wir sind sehr 
dafür, daß wir all das erfüllen, aber zuerst, 
meine Damen und Herren, müssen wir die 
ökonomischen Voraussetzungen schaffen ! (Bei
fall bei der Ö V P .) Dann wird niemand Ein
wände erheben. 

Aus dieser Verantwortung heraus stimmt 
meine Fraktion für den Gesetzentwurf. Meine 
Fraktion erklärt aber auch ausdrücklich, daß 
sie mit der bisherigen Budgetpolitik trotz 
dieser unerwarteten und unvorhergesehenen 
Einfälle in das Budget, die jetzt par force 
majeure gekommen sind, diesen Trend weiter
verfolgen wird, weil er Österreich Aufstieg und 
zunehmendes Wohlergehen brachte und bringen 
wird. (Beifall bei der (J V P.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist daher geschlossen. 
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. Wir gelangen daher zur Ab
stimmung. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine 
Verfassungsbestimmung enthält, stelle ich ge
mäß § 55 Abs. B der Geschäftsordnung die 
Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder fest. 

Bei der A b st i mmung wird der Gesetz
entwurf mit der vom Ausschuß beschlossenen 
Abänderung in zwei t er  und dri t t er  Lesung mit 
der für eine Verfassungsbestimmung erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit zum Besch luß  erhoben. 

5. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (516 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend die Ge
währung eines Bundeszuschusses an das Bun
desland Tirol aus Anlaß der Tiroler Landes-

feier 1809-1959 (526 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 5. Punkt 
der Tagesordnung : Gewährung eines Bundes
zuschusses an das Bundesland Tirol aus 
Aulaß der Tiroler Landesfeier 1809 - 1959. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Hetzenauer. Ich bitte ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Dr. Hetzenauer: Hohes 
Haus ! Die Regierungsvorlage 516 der Bei
lagen hat ein Bundesgesetz, betreffend die 
Gewährung eines Bundeszuschusses an das 
Bundeslan�l Tirol aus Anlaß der Tiroler 
Landesfeier 1809 - 1959, zum Gegenstand. Zu 
(len hedeutenden Kosten für die Errichtung 
einer Stiftung zur Begabtenförderung, für 
den Bau eines Bildungsheimes in Innsbruck , 

eines Tirolerheimes in Südtirol und den 
Bau einer Gedächtniskirche sowie für fest
liche Veranstaltungen soll ein Zweckzuschuß 
an das Bundesland Tirol gewährt werden, 
dies ebenso wie in früheren Jahren für Kärnten 
und das Burgenland, damals aus dem Anlaß 
des 30. Jahrestages der Volksabstimmung 
in Kärnten beziehungsweise der 30jährigen 
Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich. 

Die gegenständliche I:tegierungsvorlage hat 
nun im § 1 die Höhe des Zuschusses an das 
Bundesland Tirol mit 10 Millionen Schilling 
festgesetzt und seine Verwendung für kulturelle 
Zwecke bestimmt, welcher Zweckbestimmung, 
wie ich bereits ausgeführt habe, durch das 
Vorhaben des Landes Tirol aus Anlaß der 
150-Jahrfeier Rechnung getragen werden wird. 

In den §§ 2 bis 4 der Regierungsvorlage sind 
die V orschriften der Finanzverfassung und 
die Verrechnung berücksichtigt, während § 5 
der Regierungsvorlage die Vollzugsklausel ent
hält. 

In den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage ist von der gesamtöster
reichischen Bedeutung der vorgesehenen Feier
lichkeiten in Tirol die Rede. Ich darf mir 
dazu daher einige Worte erlauben. 150 Jahre 
- etwa zwei bis drei Generationen - sind 
es also zurück bis zum Jahr 1809, dem Kriegs
und Not jahr der damaligen Zeit. Der Abstand 
ist so groß, daß man einen Historiker reden 
lassen darf, und ein Historiker schrieb über 
das Jahr 1809, es werde niemals genannt 
werden, ohne die Erinnerung zu wecken an 
das Land Tirol. Zeitgenossen wie Nach
lebende standen und stehen mit bewunderndem 
Erstaunen vor der Tatsache, daß ein stilles 
und weitabgekehrtes Bergvolk von einer Be
wegung ergriffen wurde, die in seiner Ge
schichte und der Geschichte vieler Völker 
einzig dasteht. In altbegründeter Wehrhaftig
keit, aber nicht aus der Freude am Kriege, 
sondern in felsenfester treuer Hingabe an 
Traditionen, die kein Machtwort eines Frem
den auslöschen konnte, griffen die Männer 
des friedlichsten Berufes zu den Waffen für 
das, was ihnen als Freiheit galt und was 
sie als ererbtes heiliges Eigen hochhielten. 
Diese Vaterlandstreue, diese Heimatliebe, sol
chen heroischen Einsatz um Freiheit und 
Väterglauben in Jugend und Volk immer 
wieder wachzuhalten und zu pflegen ist das 
Gebot der Stunde, ist das Gebot jeder Zeit, 
soll die Freiheit unseres Vaterlandes Bestand 
haben. 

Das ist die gesamtösterreichische Bedeu
tung, die den Landesfeierlichkeiten in Tirol 
zukommt. Deswegen hat der Finanz- und 
Budgetausschuß in seiner Sitzung vom 23. Ok
tober einstim mig die Annahme der Regierungs-
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vorlage beschlossen. N amens dieses Aus
schusses stelle ich daher den A n  t r a g, das 
Hohe Haus wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (516 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen erfolgen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident : Da niemand zum Wort gemeldet 
ist, gelangen wir zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung wird die Regierungs
vorlage in zwei t er  und dri t ter  Lesung e i n
s t immig zum Beschluß erhoben. 

6. Punkt: Bericht des Zollausschusses über 
die Regierungsvorlage (517 der Beilagen): 
Zollabkommen über die zur Ausbesserung 
von EUROP-Wagen verwendeten Ersatzteile 

(531 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 6. Punkt 
der Tagesordnung : Zollabkommen über die 
zur Ausbesserung von EUROP-Wagen ver
wendeten Ersatzteile. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Mittendorfer. Ich ersuche ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Mittendorfer: Hohes Haus ! 
Es obliegt mir, Ihnen über die Regierungs
vorlage 517 der Beilagen : Zollabkommen 
über die zur Ausbesserung von EUROP
Wagen verwendeten Ersatzteile, zu berichten. 

Das vorliegende Zollabkommen über die 
zur Ausbesserung von EUROP-Wagen ver
wendeten Ersatzteile wurde vom Inland
transportkomitee der Wirtschaftskommission 
für Europa bei seiner 17 . Tagung im Dezem
ber 1957 verabschiedet und zur Unterzeichnung 
aufgelegt. 

Neben der Republik Österreich, die das 
vorliegende Abkommen unter dem Vorbehalt 
der Ratifikation am 20. Februar 1958 in 
Genf unterzeichnet hat, wurde dieses Ab
kommen auch von den anderen dem EUROP
Wagen-Pool angehörigen europäischen Staaten 
unterzeichnet, und zwar von Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, den Nieder
landen und der Schweiz. Österreich ist daher 
neben diesen Ländern Signatarstaat des Ab
kommens. 

Mangels Hinterlegung der für sein völker
rechtliches Wirksam werden erforderlichen neun 
Annahmeurkunden ist das Abkommen noch 
nicht in Kraft getreten. 

Das gegenständliche Abkommen bezweckt, 
bestimmte Zollbegünstigungen und Zollver-

fahrellserleichterungell für jene Ersatzteile 
zu gewähren, die zur Ausbesserung von Eisen
hahnwagen verwendet werden, die in den 
Gebieten der R,m EUROP-Wagen-Pool teil
nehmenden Staaten schadhaft. geworden sind. 
Der EUROP-Wagen-Pool gründet sich auf 
dR,s als Verwaltungsübereinkommen zwischen 
den Eisenbahnverwaltungen der vorerwähnten 
Länder mit ·Wirksamkeit vom 1. Oktober 1955 
abgeschlossene "Übereinkommen über die ge
meinschaftliche Benutzung von Güterwagen 
(EUROP-Übereinkommen)".  Dieser Zu
sammenschluß verfolgt unter anderem das Ziel, 
im Laufe der .J ahre die im Pool zusammen
gefaßten Eisenbahnwagen - es sind derzeit 
ungefähr 180.000 - je nach ihren Typen 
zu standardisieren. Die Eisenbahnverwaltun
gen übernahmen ferner die gegenseitige Ver
pflichtung, die zur Instandsetzung der während 
der Fahrt schadhaft gewordenen "Vagen er
forderlichen Ersatzteile kostenlos zur Ver
fügung zu stellen und auch die notwendigen 
Arbeiten unentgeltlich durchzuführen. 

Das vorliegende Abkommen soll das vor
erwähnte EUROP-Übereinkommen in zoll
rechtlicher Hinsicht ergänzen. Es befaßt 
sich daher mit der Zoll behandlung jener 
Ersatzteile, die zur Ausbesserung der während 
des Aufenthaltes auf einem ausländischen 
Eisenbahnnetz schadhaft gewordenen Eisen
bahnwagen verwendet worden sind. 

Die zur Ausbesserung verwendeten ge
normten Ersatzteile müßten jedoch auf Grund 
der gegenwärtig geltenden Zollvorschriften 
der am Pool teilnehmenden Staaten bei 
Rückbringung der ausgebesserten Waggons 
in das Gebiet der Eigentumsverwaltung ver
zollt werden. Zur Vermeidung einer doppelten 
Besteuerung (Entrichtung der Abgaben im 
Ausgangsland und im Einfuhrland) und zur 
Arbeitsvereinfachung der Zollämter und der 
Eisenbahndienststellen wurde daher vom Inter
nationalen Eisenbahnverband angestrebt, die 
Zollverwaltungen der teilnehmenden Staaten 
sollen auf die Verzollung dieser Ersatzteile 
verzichten. Die UIC hat aus diesem Grunde 
die Wirtschaftskommission für Europa ersucht, 
die in der Zollexpertengruppe des ECE
Inlandtransportkomitees vertretenen Zollver
waltungen mit dieser Frage zu befassen. 
Nach eingehenden Beratungen dieses An
trages hat die Zollexpertengruppe bei ihrer 
im November 1957 stattgefundenen 11 .  Tagung 
den Entwurf des vorliegenden Abkommens 
fertiggestellt und dem ECE-Inlandtransport
komitee zur Verabschiedung vorgelegt . Dieses 
hat - wie eingangs bereits erwähnt - bei 
seiner 17.  Tagung im Dezember 1957 den 
Abkommensentwurf genehmigend verahwhie
det und zur Unterzeichnung aufgelegt. 
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Da Österreich als Mitglied des EUROP
Wagen-Pools sowohl Interesse an einem raschen 
Wagenumlauf und an der guten kommerziellen 
Ausnutzung dieser Wagen hat als auch die 

Bei der A b8 t i mmung wird dem Abkommen 
unter Berücksichtigung der Druckfehlerberich
tigungen die Genehmigung erteilt. 

Begünstigungen des Abkommens auf dem 7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land
Gebiet der anderen teilnehmenden Staaten und Forstwirtschaft über die Regierungsvor
in Anspruch zu nehmen wünscht, ergibt sich lage (469 der Beilagen): Bundesgesetz über den 
die Notwendigkeit, das gegenständliche Ab- Verkehr mit Obstpftanzgut (525 der Beilagen) 
kommen anzunehmen. Der rasche Wagen-
umlauf und die gute kommerzielle Nutzung Präsident: Wir gelangen zum 7. Punkt der 
können nur dann erzielt werden, wenn sich Tagesordnung : Bundesgesetz über den Verkehr 
die Wagen in gutem, betriebsfähigem Zustand mit Obstpflanzgut. 
befinden und dieser Zustand erhalten wird. Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Hiezu ist es erforderlich, auftretende Schäden lng. Kortschak. Ich bitte ihn ' um seinen 
an den Wagen in kürzester Zeit beheben Bericht. 
zu können. Diesem Ziel trägt das gegen-
ständliche Zollabkommen durch Gewährung Berichterstatter lng. Kortschak: Hohes 
(leI' vorgesehenen Zollbegünstigungen und Haus ! Der Obstbau, der in Österreich be
durch weitestmögliche Vereinfachung des Zoll- sonders von Klein- und Mittelbauern betrieben 
verfahrens sowohl für die Ausbesserung von wird, stellt für diese vielfach die Grundlage ihrer 
standardisierten als auch von nicht standardi- Existenz dar. Schlechtes Pflanzgut, schlechte 
sierten Wagen voll Rechnung. Arten und falsche Sortenbezeichnungen kön-

nen zu Auswirkungen führen, die den öster-
Um die Auslegung und die praktische Hand- reichischen Obstbau als minderwertig er-

habung des vorliegenden Abkommens zu scheinen lassen und seinen Ruf nicht nur im 
erleichtern, wurde die deutschsprachige Über- Inland, sondern auch im Ausland schwerstens 
setzung durch Vertreter der Zollverwaltungen gefährden. Überall in den Obstbaugebieten 
Österreichs, der Schweiz und der Bundes- Europas, sei es in Holland, Deutschland, Süd
republik Deutschland gemeinsam ausgearbeitet. tirol oder Norditalien, um nur einige zu nennen, 

Das vorliegende Abkommen hat hinsicht- entstehen Obst anlagen, mit deren Ernten wir in 
lieh der Bestimmungen der Artikel 2 und 3 Konkurrenz treten müssen.Voraussetzung dafür, 
und des in Artikel 9 vorgesehenen zwingenden daß wir dieser Konkurrenz standhalten können 
Schiedsgerichtsverfahrens gesetzesändernden und die Absatzmärkte nicht verlieren, ist 
Charakter und bedarf daher zur Erlangung völlig einwandfreie, qualitativ hochwertige 
der innerstaatlichen Rechtswirksamkeit der Ware, nicht nur was die Frucht, sondern auch 
Genehmigung des Nationalrates. was die Sorte betrifft. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage Es ist daher der Kauf von Obstpflanzgut 
in seiner Sitzung vom 23. Oktober 1958 in Vertrauenssache, weil man dem verkaufs
Verhandlung gezogen. Im Laufe der Ausschuß- fertigen jungen Obstbaum wohl seine Art, ob 
beratung sah sich der Ausschuß veranlaßt, Apfel oder Birne, nicht aber seine Sorte, ob 
Druckfehler im vorliegenden Text des Ab- Bellefleur oder Goldreinette, ansehen kann. 
kommens richtigzustellen. Man muß dies dem Etikett entnehmen. Dazu 

kommt noch, daß man erst nach Jahren, also 
Nach Abschluß der Beratung beschloß der erst dann, wenn die Fruchtbarkeit eintritt, 

Zollausschuß einstimmig, dem Hohen Hause eine mangelnde Eignung oder gar eine falsche 
die Genehmigung des Abkommens zu emp- Sorte feststellen kann. 
fehlen. 

Wie die Erfahrung nun gezeigt hat, ist auch 
Als Berichterstatter und im Auftrag des auf dem Sektor des Obstbaues ein wirksamer 

Zollausschusses habe ich nunmehr die Ehre, Schutz der Käufer vor minderwertigem 
zu b e a n t r a g e n, der Nationalrat wolle dem Pfianzgut, aber auch ein Schutz der reellen 
vorliegenden Zollabkommen (517 der Bei- Erzeuger und Händler vor Unterbietung durch 
lagen) unter Berücksichtigung der im Aus- unseriöse Konkurrenz dringend geboten. Das 
schußbericht angeführten Richtigstellungen die Beispiel des Rebenverkehrsgesetzes, das bereits 
verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. im Jahre 1948 beschlossen wurde und sich 

Gleichzeitig beantrage ich, falls nötig, auf dem Sektor Weinbau außerordentlich wert
General- und Spezialdebatte unter einem voll auswirkt, läßt die sichere Annahme zu, daß 
durchzuführen. . auch das vorliegende Obstpflanzgutverkehrs

Präsident : Es ist niemand zum Worte 
gemeldet. Wir gelangen daher zur Abstim
mung. 

gesetz den österreichischen Obstbau vor minder
wertigem Pflanzgut schützen wird. Das Land 
Tirol hat bereits vor 1938 ein diesbezügliches 
Landesgesetz beschlossen, das aber nicht den 

66. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)18 von 19

www.parlament.gv.at



Nationalrat VIII. GP. - 66. Sitzung am 30. Oktober 1958 3027 

erwarteten Erfolg bringen konnte, weil eben 
der Verkehr mit Obstbäumen und Obst
pflanzgut nicht auf ein Bundesland allein 
beschränkt bleiben kann. Es mußte daher eine 
Regelung auf Bundesebene erfolgen, was mit 
vorliegendem Gesetzentwurf geschehen soll. 

Im übrigen gestatte ich mir, auf den ge
druckt vorliegenden Bericht zu verweisen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
vom 23. Oktober dieses Jahres beraten und 
mit folgender stilistischer Änderung ange
nommen : 

Im § 1 Abs. 1 lit. c ist nach dem Worte 
"anzugeben" ein Strichpunkt zu setzen. Die 
nachfolgenden Worte "und kann der Name 
und die Anschrift dieser Baumschule ent
fallen," sind durch die Worte "der Name und 
die Anschrift dieser Baumschule können ent
fallen," zu ersetzen. 

Namens des . Ausschusses für Lalld- und 
Forstwirtschaft stelle ich somit . den A n  t r a g, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (469 der 
Beilagen) unter Berücksichtigung der ange
führten stilistischen Änderung die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bitte, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident : Es ist niemand zum Wort ge
meldet. Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der vom Ausschuß 
beschlossenen Änderung in zwei t er  und 
dri t t er  Lesung e inst immig zum Beschluß 
erhoben. 

8. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Leibnitz 
um Auf hebung der Immunität des Mitgliedes 
des Nationalrates Ing. Franz Kortschak (523 

der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 8. Punkt 
der Tagesordnung : Ersuchen um Aufhebung 

der Immunität des Mitgliedes des Nationalrates 
Ing. Franz Kortschak. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
DengIer. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter DengIer : Hohes Haus ! Das 
Bezirksgericht Leibnitz richtete mit Schreiben 
vom 6. Oktober 1958 an den Nationalrat das 
Ersuchen, die Immunität des Abgeordneten 
lng. Franz Kortschak wegen § 431 Strafgesetz 
aufzuheben. 

Der Abgeordnete war an einem Verkehrsunfall 
beteiligt. Beim Vorbeifahren an einem parken
den Traktor geriet Abgeordneter Ing. Kort
schak mit dem von ihm gelenkten Personen
kraftwagen auf die linke Fahrbahnseite und 
stieß dadurch mit einem entgegenkommenden 
Volkswagenbus zusammen, wobei dessen Lenker 
und einige Fahrgäste leicht verletzt wurden. 

Die armen Autofahrer unter den Abge
ordneten teilen jetzt alle mitsammen das 
Schicksal, daß der Immunitätsausschuß bei 
Verkehrsdelikten unbedingt dafür ist, daß der 
betreffende Abgeordnete ausgeliefert wird. 

Somit stelle ich namens des Immunitäts
ausschußes den Antr ag, der Nationalrat wolle 
beschließen : Dem Ersuchen des Bezirks
gerichtes Leibnitz vom 6. Oktober 1958 um 
Aufhebung der Immunität des Mitgliedes des 
Nationalrates Ing. Franz Kortschak wegen 
§ 431 Strafgesetz wird stattgegeben. 

Präsident: Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A bsti mmung wird der Antrag des 
Immunitätsausschusses e i nst im mig a nge
nommen. 

Präsident: Damit ist die Tagesordnung 
e r s c h ö pft.  

Die n ä c h s t e  Sitzung findet voraussichtlich 
Donnerstag, den 20. November, I I  Uhr, statt. 
Die schriftliche Einladung wird noch ergehen. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

SchlUß der Sitzung : 13 Uhr 5 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 8366 58 
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